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0 ANDERUNGEN DER SPEZIALTHEMEN

Neu in Version 05/2008:

Pkt. Anderungen Grund der Anderung

15 Anpassung an geéanderte FRL Novelle 2008
Einzelanlagenbedingungen

2.1 Sanierungskriterien ABA und WVA FRL Novelle 2008

2.3 Anpassung an Sanierungskriterien FRL Novelle 2008
Spezialbauwerke ABA und WVA

2.9 Anpassung an Sanierungskriterien WVA FRL Novelle 2008

2.10 Anpassung an Sanierungskriterien WVA FRL Novelle 2008

2.12 Anforderungen an Energiekonzepte Entscheidung im Arbeitskreis

Bund-Lander

2.16 Anforderungen an die Férderung von Anlagen Entscheidung im Arbeitskreis
zur Nutzung erneuerbarer Energie Bund-Lander

4. Anpassung an geédnderte FRL Novelle 2008
Einzelanlagenbedingungen; Ergéanzung ,100m-
Regel"

5. Geringfugige Adaptierung zur Entscheidung im Arbeitskreis
Restwertermittlung Bund-Lé&nder

Neu in Version 03/2009:

Pkt. Anderungen

Grund der Anderung

3.4 Erh6hung der Wirtschaftlichkeitsgrenze zur
verpflichtenden Durchfihrung eines
Planungswettbewerbes von 1,2 auf 3,0 Mio.

Entscheidung im Arbeitskreis
Bund-Léander

EUR
Neu in Version 05/2009:
Pkt. Anderungen Grund der Anderung
2.12 Diverse erganzende Festlegungen betreffend Entscheidung im Arbeitskreis

Energiekonzept

Bund-Lander

2.16 Diverse ergdnzende Festlegungen betreffend
Nutzung erneuerbarer Energie

Entscheidung im Arbeitskreis
Bund-Lander

Neu in Version 05/2010:

Pkt. Anderungen

Grund der Anderung

2.15.2.3 Diverse erganzende Festlegungen betreffend
Hausanschlusse (insb. unbekannte
Einleitungen)

Vereinbarung im
Unterausschuss
Leitungskataster

2.15.2.4 Zustandsbewertung von Wasserleitungen

Vereinbarung im
Unterausschuss
Leitungskataster
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Neu in Version 07/2010:

Pkt.

Anderungen

Grund der Anderung

7.7

Spitzenférderung nach Ablauf des
Betrachtungszeitraumes

FRL Novelle 2010

Neu in Version 05/2011:

Pkt. Anderungen Grund der Anderung

2.1.2 Spezifikation von anzuwendenden Richtlinien ISYBAU

2.15.2 Spezifikation von anzuwendenden Richtlinien OWAV Regelblatt 40

2.15.2.2

2.16 Abéanderung der Forderfahigkeit von Anlagen, Grundsatzentscheidung
die gem. Okostromgesetz gefordert werden BMLFUW

6.1 Antrage mit gemischten Fordersatzen Vereinfachung fiir die

uneingeschrankt zulassig (Entfall der 150.000
Euro-Grenze).

Foérdernehmer

Neu in Version 01/2012:

Pkt. Anderungen Grund der Anderung
1.2 Verweis zur Kap. 2.15.3 (Leitungskataster) Siehe 2.15.3
2.15.3 Ergénzung von Regelungen betreffend die Entscheidung im Arbeitskreis

Funktionsfahigkeit von Bauabschnitten, die
Leitungskatasterleistungen enthalten

Bund-Lander
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1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN (§ 2)
1.1 Baubeginn

Unter Baubeginn (siehe: 8 4 Abs. 1 Z 5, § 10 Abs. 2 Z 4) ist der Baubeginn der Hauptleistung —i.d.R. ist das
der Tag der Einrichtung der Baustelle - zu verstehen. Der Baubeginn grenzt damit Vorleistungen (siehe auch
Kap. Vorleistungen) von Hauptleistungen ab. Die Meldung des Baubeginns (TT/MM/JJJJ) hat immer (ber
das zustandige Amt der Landesregierung zu erfolgen. Zur Verwaltungsvereinfachung sollte diese Meldung
im Rahmen der Vorlage des ersten Rechnungsnachweises erfolgen.

1.2  Funktionsfahigkeit

Die Funktionsféahigkeit (siehe: 8 9 Abs. 1 u. Abs. 2, § 10 Abs 2. Z 4) eines zugesicherten Bauabschnittes ist
nach Realisierung und Funktionsfahigkeit aller im Katalog ausgewiesenen Anlagenteile (eventuell inkl. einer
geringfiigigen Bauumfangsanderung) gegeben. Danach kédnnen nur mehr Restarbeiten (z. B. Rekultivierung,
StralRenwiederherstellung etc.) geférdert werden. Die Meldung der Funktionsfahigkeit (TT/MM/JJJJ) hat
immer Uber das zustandige Amt der Landesregierung zu erfolgen. Zur Verwaltungsvereinfachung sollte
diese Meldung im Rahmen der Vorlage eines Rechnungsnachweises erfolgen.

Zur Funktionsfahigkeit von Leitungskataster-Leistungen siehe Pkt. 2.15.3

1.3 Fertigstellung

Der zugesicherte Bauabschnitt gilt als fertiggestellt, wenn alle Restarbeiten abgeschlossen sind (siehe § 10
Abs. 2 Z 11). Die Restarbeiten sind binnen eines Jahres nach Erreichen der tatsdchlichen Funktionsfahigkeit
durchzufihren, um ihre Forderungsfahigkeit zu gewahrleisten. Mit Einholung der schriftlichen Zustimmung
des zustandigen Amtes der Landesregierung vor Ablauf der Einjahresfrist kann in begrindeten Einzelfallen
(endgultige StraBenwiederherstellung) die Frist zur Erbringung der Restarbeiten bis maximal 2 Jahre nach
Erreichen der tatsédchlichen Funktionsfahigkeit verlangert werden. Leistungen, die nach dieser
Fertigstellungsfrist erbracht werden, sind ohne Ausnahme nicht férderungsfahig.

1.4 Inneninstallation bei Abwasserableitungsanlagen

Als Grundvoraussetzung gemaf Forderungsrichtlinien (siehe § 2 Abs. 5, § 3 Abs. 2 Z 1) sind Kosten von
(Haus)Anschlusskanalen nur dann férderungsfahig, wenn sie vom Férderungsnehmer (Gemeinde, Verband
etc.) getragen werden. Folgende Erklarungen sollen bei der Feststellung des férderfahigen Ausmalles des
Anschlusskanals helfen:

(@) Die 3 m—Regel (forderfahige Lange des Anschlusskanals innerhalb der Grundstlicksgrenze) gilt dann
nicht, wenn (Haus)Anschlusskanal und Abwasserableitungsanlage (,Hauptstrang”) auf dem selben
Grundstick verlaufen. Sollte die Abwasserableitungsanlage also Uber Privatgrund verlegt werden,
beginnen die 30m nicht forderfahige Anschlusskanallainge gleich direkt bei der
Abwasserableitungsanlage (,Hauptstrang®).

(b) Versorgt ein dber Privatgrund verlegter Anschlusskanal mehrere Objekte auf verschiedenen
Privatgrundstiicken, so werden pro Grundstick 30 m Anschlusskanallange als nicht forderfahig
abgezogen.

(c) Sollte  der  Anschlusskanal, der mehrere  Privatgrundstiicke  erschlielt, von  der
Gemeinde/Genossenschaft/Verband (Inhaber des Wasserrechtshescheides) nicht nur errichtet, sondern
auch betrieben/gewartet werden (Auflage Wasserrechtsbescheid), so kann dieser bis zur
Grundstiicksgrenze des letzten zu erschlieenden (Privat)Grundstiickes als Abwasserableitungsanlage
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(,Seitenstrang”) betrachtet werden und ist somit zur Ganze fdrderfahig. Die davon abgehenden
Anschlusskanéle zu den einzelnen Objekten werden gemal Festlegung (a) und (b) betrachtet.

(d) Sollten mehrere Objekte auf einem Grundstiick mit getrennten Anschlusskanélen versehen werden,
werden pro Objekt oder Grundstiick 30 m als nicht forderfahig abgezogen — diese Festlegung gilt auch
sinngemal fiir Objekte, die mit mehreren Anschlusskanéalen versehen werden.

Einrichtungen (z.B. Schéachte) bei Anschlusskanalen sind nur forderfahig, wenn sie nicht der
Inneninstallation zuzurechnen sind.

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Festlegungen (a) bis (c) anhand von 4 Beispielen:

1 Abwasserableitungsanlage in 6ffentlichem Gut (Standardfall): ein Objekt/Grundstick wird Uber
Anschlusskanal entsorgt.

2 Abwasserableitungsanlage in Privatgrund: ein Objekt/Grundstiick wird Gber Anschlusskanal entsorgt

3 Abwasserableitungsanlage in 6ffentlichem Gut: zwei Objekte/Grundstiicke mit einem Anschlusskanal
entsorgt, der nicht vom Férdernehmer (z.B. Gemeinde) betrieben bzw. gewartet wird.

4 Abwasserableitungsanlage in 6ffentlichem Gut: zwei Objekte/Grundstiicke mit einem Anschlusskanal

entsorgt, der vom Férdernehmer (z.B. Gemeinde) errichtet und betrieben wird (,Seitenstrang")

1 2 3 4
L4 .
[ ] Y + +
30Ifm 30Ifm
v
v Y 3Ifm 3lfm
A\ 4
30Ifm 30Ifm N o [ >
30Ifm
v ) 4 v
3lfm » 3lfm
\ 4 l v '
P| STRASSE | >
—> forderfahiger Anschlusskanal | => Abwasserableitungsanlage
(Seitenstrang)
,,,,,,,,,,, nicht-férderfahiger Anschlusskanal Ab bleit I
> (Inneninstallation) % (H;"Lﬁiz‘e{:ﬂ;' ungsaniage

Kreislauforientierte Abwassersysteme bei Einzelanlagen: siehe Pkt. 2.14

1.5 Einzelanlagen

Grundvoraussetzungen zur Anerkennung der Férderungsfahigkeit sind neben einer Variantenuntersuchung
(siehe Pkt. 5, ) die Erfullung der folgenden Einzelanlagenbedingungen (8§ 2 Abs. 9).

1. Eine Anschlussmdéglichkeiten darf nur fir max. vier Objekte bestehen (82 Abs. 9 Z 1):
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. Landwirtschaftliche Nebengebaude sind in die Summe der zu ver- oder entsorgenden Objekte nicht
einzubeziehen.

. Als anschlieBbare Objekte gelten all jene, bei denen ein (Ab)Wasseranschluss gegeben oder
vorgesehen ist, unabhéngig davon, ob diese Objekte an die geplante Einzelanlage angeschlossen
werden oder nicht.

. In Analogie zu § 2 Abs. 12 Z6 kdnnen auch bei der Festlegung der anschlieRbaren Objekte nach § 2
Abs. 9, Objekte, fur die noch keine Abwasserableitungsanlage besteht und kiinftig auf Grund der
gesetzlichen Mdoglichkeit einer landwirtschaftlichen Ausbringung auch nicht notwendig ist,
unbericksichtigt bleiben.

Strénge, die Objekte ver- oder entsorgen, die die Einzelanlagenbedingungen nicht erfillen, kdnnen nicht als
Einzelanlage geférdert werden. Fir diese Strénge ist eine Sockelférderung gemal § 8 Abs. 1 oder Abs. 2
moglich, wenn die Voraussetzungen gem. § 5 Z 5 erfiillt werden (siehe Pkt. 4.1).

2. Die Ver- bzw. Entsorgung erfolgt auf Basis einer volkswirtschaftlichen Variantenuntersuchung mittels einer
eigenen WassererschlieBung (eigener Brunnen oder Quelle) bzw. mit einer eigenen Kléranlage (8§ 2 Abs. 9 Z
2).

Fir Einzelanlagen zur Abwasserentsorgung von mehr als 50 EW, die auf Basis einer Variantenuntersuchung
an das offentliche Netz angeschlossen werden, ist eine Leitungslange von mind. 1 km erforderlich.

Anmerkung: Der Nachweis eines Hauptwohnsitzes und einer Baubewilligung vor dem 1.4.1993 ist ab dem
1.1.2008 nicht mehr erforderlich.

1.6 Vorleistungen

Die Gewahrung einer Férderung nach dem UFG 1993 setzt u.a. voraus, dass erst dann mit dem Bau einer
MalRnahme begonnen wird, wenn das vollstdndige Foérderungsansuchen beim zustandigen Amt der
Landesregierung eingelangt ist. Ausgenommen davon sind Vorleistungen sowie Sofortmal3hahmen nach
§122 Abs. 1 und 8138 Abs. 3 WRG, Malnahmen im Falle eines Notstandes sowie
WiederherstellungsmalRnahmen nach Naturkatastrophen. Keine Sofortmaf3nahmen im Sinne der FRL sind
Tatigkeiten, die als vorhersehbar einzustufen sind, wie z. B. MaBhahmen, die bereits zu einem friheren
Zeitpunkt absehbar waren und deren Durchfiihrung notwendig und méglich gewesen ware.

Die forderungsfahigen Vorleistungen sind in 82 Abs. 11 Z 1 bis 3 der Fodrderungsrichtlinien taxativ
festgeschrieben. Vorleistungen kénnen nur im Rahmen der Beantragung der dazugehérigen und im
urséchlichen Zusammenhang stehenden Hauptleistungen im angemessenen Verhéltnis gefordert werden.
Die zu einer Forderung beantragten Vorleistungen sind im Katalog als solche auszuweisen.

Vorleistungen bei WassererschlieBungen: Eine Probebohrung im Zusammenhang mit der Standortfindung
eines Brunnens ist unabhangig vom Erfolg dieser MaRnahme férderungsfahig. Die Kosten kdnnen jedoch
nicht gesondert beantragt werden, sondern lediglich im Zusammenhang mit der zur Ausfiihrung
gelangenden BaumaRnahme. Die FoOrderung einer bereits erfolgten Detailprojektierung von nicht zur
Ausfiihrung gelangten Anlagen (z.B. eines Brunnens der nicht realisiert wird) kann nicht erfolgen.

1.7 Gesamtkostenermittlung

Jedem Forderungsantrag mit Spitzenforderung ist eine aktuelle Gesamtkostenermittiung zur
nachvollziehbaren Uberpriifung des Férderungsausmafes beizulegen (siehe § 2 Abs. 13).

Die Gesamtkostenermittiung umfasst die gesamten férderungsfahigen Investitionskosten einer Gemeinde
innerhalb der Gelben Linie und innerhalb des Betrachtungszeitraumes. Die Kosten fur die Erstellung eines
Leitungskatasters sind hierbei ausgenommen. Bei bereits zugesicherten Bauabschnitten ist die
Zusicherungssumme (bzw. die Kosten It. Annahmeerklarung zum FOrderungsvertrag) anzusetzen, bei
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endabgerechneten Bauabschnitten die von der Kommunalkredit festgestellte forderungsfahige
Endabrechnungssumme.

Die Angabe der zukinftigen Kosten hat aufgeschliusselt in Massen (Laufmeter in Abhéngigkeit der
Dimension, Stk., m® etc.) und Einheitspreise - basierend auf aktuellen, regional gultigen
Ausschreibungsergebnissen - zu erfolgen.

1.8 Berechnungsanteile

Die Aktualisierung der Berechnungsanteile (siehe § 2 Abs. 14) hat zumindest alle drei Jahre zu erfolgen,
wobei als Stichtag das jeweilige Datum der Einbringung des Antrages beim Amt der Landesregierung zu
werten ist.

Der Aktualisierung von Berechnungsanteilen sind die Ergebnisse der Gebdude- und Wohnungszéhlung
2001 bzw. der Arbeitsstattenzéhlung 2001 zu Grunde zu legen (siehe dazu die Ergebnisse der Gemeinden
auf www.statistik.at). Zwischenzeitige Veranderungen sind mit dem Stichtag der Aktualisierung zu erheben.

Als ,Wohnung” gilt ein Raum oder gelten mehrere Raume mit Nebenrdumen, die eine in sich
abgeschlossene Einheit bilden und mindestens mit Kiiche oder Kochnische ausgestattet sind (siehe dazu
auch die Definitionen der Statistik Austria).

Als ,Arbeitsstatte” gilt jede auf Dauer eingerichtete, ortliche, durch Name oder Bezeichnung und Anschrift

gekennzeichnete Einheit mit mindestens einer erwerbstatigen Person. Nicht als Arbeitsstatten gelten Private
Haushalte (8§ 2 Arbeitsstattenzdhlungsgesetz 1973).
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2 GEGENSTAND DER FORDERUNG (8§ 3)
2.1 Sanierungskriterien

2.1.1 Allgemeine Voraussetzungen

. Bestatigung des Foérderungsnehmers, dass der Baubeginn der zu sanierenden Stréange bzw.
Anlagen vor dem 1.4.1973 erfolgte oder Bestétigung, dass die zu sanierenden Anlagen noch nie
vom Bund gefdrdert wurden.

o Wirtschaftlichkeitsnachweis, dass die ,glinstigste” Variante umgesetzt wird (Variantenuntersuchung)

2.1.2 Zusatzlich erforderliche Unterlagen bei Abwasserbeseitigungsanlagen

Fall 1: Konkrete Sanierung im zur Forderung beantragten Bauabschnitt
- Schadensbeurteilung nach Schadensklassen
- Lageplan der zu sanierenden Strange mit farbiger Unterscheidung nach Schadensklassen
- Verpflichtung zur Fihrung eines Kanalwartungsbuches (z.B. gem. OWAV Regelblatt 22 idF
1989)
Fall 2: Sanierungskosten sind im Rahmen der Fordersatzermittiung in den zukiinftigen Gesamtkosten
enthalten (Fordersatz > 8%):

- Schadensbeurteilung nach Schadensklassen (z.B. gem. ISYBAU 2006 - Arbeitshilfen
Abwasser, OWAV-Regelblatt 21 idF 1989, etc.), falls noch nicht vorgelegt

- Ausweisung der Sanierungskosten in einem Bauzeitplan (max. dreijahrige Bauabschnitte).
Damit wird gleichzeitig ein Sanierungsstufenplan festgelegt.
2.2 Malnahmen an Regeniberlaufbecken
Als forderfahige ,Errichtung” sind alle MalBnahmen, die auf die Weiterleitung von gréReren Schmutzfrachten
zur ARA abzielen (z. B. erganzende Ausstattung mit Drosseln, Rechen etc., Erh6hung der Abwurfschwellen
beim Trennbauwerk, Dimensionierung auf héhere kritische Regenspende r), zu werten.
Als nicht forderfahige ,Anpassung” sind MaRnahmen zur Verbesserung/Erleichterung des Betriebes (z. B.

Einbau von Strahl-Jets statt Spulkippen, Einbau von Spritzreinigern etc.) zu werten.

2.3 Sanierung von Bauwerken

Abwasserableitungsanlagen:

Bauwerke wie Pumpwerke, Spezialschéachte, Regenuberlaufbecken u.a. sind den
Abwasserableitungsanlagen (Kanalisation) zuzuordnen (Ausnahme: Abwasserhebewerk am ARA-Gelande).
Sanierungen dieser Anlagen(teile) sind daher forderféhig, sofern der Baubeginn der zu sanierenden
Anlagenteile vor dem 1.4.1973 erfolgte oder die zu sanierenden Anlagenteile noch nie vom Bund gefordert
wurden. Dies gilt auch fur Pumpen, Fernwirkanlagen etc. im Bereich der Abwasserableitungsanlagen.

Wasserversorgungsanlagen:

Die Sanierung von Bauwerken der Wasserversorgung (Hochbehélter, Brunnen, Quellfassungen, etc) ist wie
die Sanierung von Wasserleitungen férderfahig, sofern der Baubeginn der zu sanierenden Anlagenteile vor
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dem 1.4.1973 erfolgte oder die zu sanierenden Anlagenteile noch nie vom Bund geférdert wurden. Dies gilt
auch fur Pumpen, Fernwirkanlagen etc.

2.4 Sonstige Anpassungen von ARAS

MaRRnahmen die allein aufgrund von Arbeitnehmerschutzbestimmungen gesondert beantragt werden sind
nicht forderféahig, da Mallnahmen wie Gelander etc. auch schon bei der Ersterrichtung hétten installiert
werden missen.

Bei Mal3nahmen aufgrund von Luftreinhaltebestimmungen kénnen folgende Félle unterschieden werden:

. Mafnahmen aufgrund von gesetzlichen Verscharfungen der Bestimmungen sind forderfahig

o MaRnahmen aufgrund von Anrainerbeschwerden (Siedlungstatigkeit néher bei der ARA als
urspringlich) sind nicht férderfahig

. Malnahmen betreffend Geruchsentwicklung aufgrund von Betriebsproblemen (z.B. wegen
Indirekteinleitern) sind nicht forderféhig

2.5 Anschlussgebiihren und ErschlieBungsbeitrage

Einmalige Anschlussgebiihren dienen zur teilweisen Finanzierung von Investitionskosten einer
Abwasserbeseitigungs- oder Wasserversorgungsanlage. Jeder Bauabschnitt der Gemeinde wird, so er den
Forderungsvoraussetzungen entspricht, in einem festgelegten Ausmal gefordert. Eine Férderung dieser
Anschlussgebihr wirde somit das in den Férderungsrichtlinien festgelegte Forderungsausmald fur diese
Gemeinde erhéhen. Mit einer geforderten Anschlussgebiihr wirden Uberdies Bauabschnitte finanziert, die
bereits einmal geférdert wurden.

Generell sind daher solche Nebenkosten wie Anschlussgebuhren wegen der Gefahr der Doppelférderung
nicht forderféhig, Nebenkosten wie etwa fir den Strom- oder Gasanschluss oder die VerkehrserschlieBung,
bei denen sicher keine Doppelférderung nach UFG gegeben ist, sind daher férderungsfahig.

2.6 Forderfahigkeit von zusétzlichen KontrollmaRnahmen vor Ablauf der Gewdahrleistungsfrist

Weitere Kamerabefahrungen, Dichtheitsprifungen, Spilungen als zusétzliche KontrollmaZnahmen vor
Ablauf der Gewahrleistungsfrist sind als immaterielle Leistungen im Sinne der Qualitatssicherung férderfahig
und konnen spatestens bei der Kollaudierung des betreffenden Bauvorhabens vom Fdérdernehmer zur
Forderung beantragt werden. Die Fristen zur Vorlage der Endabrechnung bleiben davon allerdings
unberuhrt.

2.7 StralRenwiederherstellungen

Fir nach 8§17 Abs. 1 des Umweltférderungsgesetzes (UFG) geftrderte Vorhaben der kommunalen
Siedlungswasserwirtschaft wird folgende Regelung der Forderung von
Strallenwiederherstellungsmaflinahmen festgelegt:

Grundsatzlich ist nur die StralRenwiederherstellung in den urspriinglichen Zustand forderféhig. Alle weiteren
MalRnahmen sind dem StraRenerhalter zuzurechnen, dazu zahlt jedenfalls eine qualitative Verbesserung des
StralRenaufbaues (Ober- und Unterbau) im Zuge der StralRenwiederherstellung.

2.7.1 StralRenwiederherstellungen fur Zusicherungen nach 01.01.1999

Ausgehend von der Darstellung des Stralenaufbaues in der RVS 13.543 und den Regelungen der
Leistungsbeschreibung fir den Siedlungswasserbau in der geltenden Fassung (LB-SW) gelten fir die
Aushubbreite der Kiinette samt Ubergriffen fir ab dem 1.1.1999 zugesicherte Forderfélle folgende
Bestimmungen fir die Férderung von StralRenwiederherstellungsmaBnahmen, wobei die férderfahigen
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Investitionskosten keinesfalls das Ausmald des tatsachlich angefallenen Aufwandes lberschreiten dirfen.
Die bisherigen Sonderregelungen fur Stralen im dicht verbauten Gebiet und fir Vorschreibungen von
Bundes- und LandesstralRenverwaltungen entfallen.

Deckschichte und gebundene Tragschichte

Die maximal forderfahige Breite der StralBenwiederherstellungsmaflinahmen ist das gemafR LB-SW definierte
AusmaR der Aushubbreite von Kiinetten inkl. Ubergriffe. Forderfahige Ubergriffe sind auf den Bereich der
Deckschichte und der gebundenen Tragschichte (geméaR RVS 13.543) begrenzt.

Die maximal forderfahige Schichtdicke der wieder herzustellenden Deckschichte und der gebundenen
Tragschichte ist durch das urspriinglich vorhandene jeweilige Ausmald der Schichtdicke begrenzt. Bei
Ausfihrung von Mehrstarken ist nur der aliquote Anteil forderfahig. Kostenumlagerungen bei
Minderausfihrungen gegeniber dem urspriinglichen Zustand sind nicht zuldssig.

Verbleiben vom AuRRenrand der Ubergriffe gem. LB-SW bis zu den StraBenbegrenzungen (z.B. Randsteine,
Spitzgréaben, anderen Kinettenrdndern, Baulinien, Einfassungen, Hausmauern) oder bis zum Rand der
befestigten Flache weniger als 50 cm Breite, dann ist abweichend von Punkt 1 auch die Wiederherstellung
dieser StralRenteile auf die gesamte urspringliche Schichtdicke und Breite der gebundenen Tragschichte
und Deckschichte (gem. RVS 13.543) forderfahig.

Die obigen Regelungen gelten unabhangig vom Geltungsbereich der RVS auch fur sonstige Stral3en, wie
insbesondere GemeindestraBen und Interessentenwege. Im Bereich von Landes- und Bundesstrallen
kénnen aus Grinden der Verkehrssicherheit bei héheren Geschwindigkeiten auch Fahrstreifenrander
innerhalb der StralRe (Fahrbahnmitte oder innerer Rand eines Fahrstreifens bei mehrspurigen Strafen) im
Rahmen der unter Punkt 3 dargestellte Regelung als ,fiktive StralRenbegrenzung” einbezogen werden.

Ungebundene Tragschichte, Verfillzone und Leitungszone

Die Wiederherstellung der unterhalb der Deckschichte und der gebundenen Tragschichte liegenden Zonen
ist nur im AusmalR der Aushubbreite von Kinetten gemalRl LB-SW entsprechend dem urspringlich
vorhandenen Zustand foérderfahig. Dementsprechend ist auch die Wiederherstellung eines urspringlich
vorhandenen Frostkoffers und die Wiederverfillung jedenfalls nur in der Aushubbreite von Kiinetten geman
LB-SW forderfahig. In diesem Bereich sind daher keine allfalligen Ubergriffe forderfahig.

Im Bereich der Verfullungszone ist, soweit als méglich, das Aushubmaterial wieder zu verwenden. Falls dies
nicht moéglich ist, ist die Verwendung von Recyclingmaterial anzustreben.

-Andere Ausfihrungsvarianten

a) Fur LB-SW Version 4:

Wird kein Kunettenverbau durchgefuhrt, sind im Bereich der Deckschichte und der gebundenen
Tragschichte nur die anteiligen Kosten forderfahig, welche sich aus dem Anteil der Kiinettenmindestbreite
auf Grund des verlegten Rohres plus 10 cm Verbaubreite je Seite (LB-SW Version 4, Wahl AN) plus
Ubergriffe von 40 cm je Seite (LB-SW Version 4, Standardfall) sowie eventuell anrechenbare Randstreifen
nach der bei Punkt 3 und 5 dargestellt Regelung, ergeben.

Im Bereich der ungebundene Tragschichte, Verfillzone und Leitungszone sind Maf3nahmen nur anteilig im
Ausmal} der Kunettenbreite auf Grund des verlegten Rohres plus 10 cm Verbaubreite je Seite (LB-SW
Version 4, Wahl AN) férderféahig.

b) Fur LB-SW Version 5 (ab 01.01.2007):

Wird kein Kinettenverbau durchgefiihrt, sind im Bereich der Deckschichte, der gebundenen und
ungebundenen Tragschicht, Verflillzone und Leitungszone nur die anteiligen Kosten forderfahig, die sich aus
einer Ausfihrung mit Kiinettenverbau nach den Bestimmungen des LB-SW Version 5 ergeben

Eine Anrechnung von fiktiven Mehrkosten nicht ausgefuhrter Ausfuhrungsvarianten ist nicht maglich.
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2.7.2 StralRenwiederherstellungen fur Zusicherungen vor 01.01.1999

Nicht forderbar sind grundsétzlich StraRenwiederherstellungsmafRinahmen (iber das in der ONORM B 2503
definierte AusmaR der Kiinettenbreite inkl. Ubergriffsbreite hinaus.

Sollte tatséchlich die Herstellung einer breiteren Deckschichte notwendig sein, so kann eine Ubergriffsbreite
von 0,40 m, bei Spundbohlen 0,50 m (Regelung entsprechend LB-SW) fiir die Deck- und Tragschichte in
Rechnung gestellt werden. Eine Einrechnung der Kosten fir eine Gesamtdeckenherstellung in die
Kinettenbreite darf keinesfalls erfolgen. Eine Gesamtdeckenwiederherstellung durch den Stral3enerhalter ist
mdglich; férderfahig ist dann jedoch nur der Anteil der Kosten, welcher sich durch die theoretische Kinetten-
breite samt Ubergriffen, wie oben angefiihrt, ergibt.

Bei besonders beengten Stralenverhaltnissen im dicht verbauten Gebiet kann eine Wiederherstellung der
Deckschicht bis zu 3,00 m Breite der Forderung zugrundegelegt werden, wenn die Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit dieser MaBnahme vom Amt der Landesregierung bestatigt wird (Kennzeichnung dieser
Bereiche in einem Ubersichtslageplan sowie Angabe der spezifischen Quadratmeterpreise fiir diese
Wiederherstellung im Zuge der Endabrechnung). Beengte Verhaltnisse liegen in Anlehnung an die
Leistungsbeschreibung fir den Siedlungswasserbau vor, wenn das zur Verfigung stehende Baufeld durch
beiderseits der Leitungstrasse vorhandene Hindernisse (Hauser, Gartenmauern oder Zaunhecken etc. tber
1,00 m Hohe) auf mehr als 3,00 m Lange schmaéler als 4,00 m ist.

Die Wiederherstellung eines urspriinglich vorhandenen Frostkoffers und die Wiederverfiillung ist jedenfalls
nur in Kiinettenbreite nach ONORM B 2503 forderfahig. Alle weiteren MalRnahmen sind dem StraRenerhalter
zuzurechnen, dazu zahlt jedenfalls eine qualitative Verbesserung des Stralenaufbaues (Ober- und
Unterbau) im Zuge der StralRenwiederherstellung.

Zwingende Auflagen im Wasserrechtsbescheid von Bundes- und Landesstralenverwaltungen fir die
Wiederherstellung von Stral3en sind forderfahig, soweit nicht eine kostenginstigere Trassenfihrung (Bankett
und dgl.) mdglich ist.

2.8 Malnahmen an Steuerungsanlagen

Der Ersatz (im gleichen Umfang) einer bestehenden Steuerungsanlage durch eine dem aktuellen Stand der
Technik entsprechende Steuerungsanlage ist nicht férderungsfahig. Unter dem Titel ,Errichtung” kann aber
eine (z.B. aufgrund von zusatzlich erstmals errichteten Anlagenteilen) notwendige Erweiterung der
bestehenden Steuerungsanlage geftrdert werden (anteilig, auch wenn ein komplett neues und besseres
System fiir die gesamte WVA installiert wird). Die reine Anpassung an eine bessere Technologie ist nicht
forderfahig.

2.9 Ersatz von Wasserspeichern

Beim Ersatz eines Wasserspeichers (z.B. Hochbehalter) durch einen neuen, gré3eren Speicher (auch an
einem anderen Standort) ist der neue Speicher jedenfalls im Ausmal3 der Erweiterung (z. B. Aliquotierung,
anteilig tber die m*® Speichervolumen gerechnet) forderfahig.

Der Ersatz des Bestandes ist als Sanierung zu werten und férderfahig, sofern der Baubeginn des zu
ersetzenden Speichers vor dem 1.4.1973 erfolgte oder der zu ersetzende Speicher noch nie vom Bund

gefordert wurde. In diesem Fall ist die Errichtung eines neuen, gréReren Speichers zur Ganze forderbar.

Die Notwendigkeit der Erweiterung ist rechnerisch zu begriinden.
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2.10 Anpassung von Wasseraufbereitungsanlagen an den Stand der Technik

Als ,Anpassung an den Stand der Technik® forderféhig sind nur Mal3nahmen, die aufgrund gestiegener
trinkwasserrechtlicher Erfordernisse notwendig sind (8 2 Abs 17 Z 2), nicht aber Ma3nahmen, die aufgrund
von Uberalterung, Einfiihrung der neuesten Technologie oder aufgrund von Betriebserleichterungen gesetzt
werden.

Ist eine Anderung/Erganzung trinkwasserrechtlicher Vorschriften nicht gegeben, so sind MaRnahmen an
Wasseraufbereitungsanlagen ggf. als ,Sanierung” (8 2 Abs 18a) forderbar (siehe dazu Pkt. 2.1 bzw. Pkt.
2.3.2).

2.11 Malnahmen zur Strukturverbesserung

Definition:
Strukturverbesserungen im Sinne dieser Richtlinien (siehe § 3 Abs. 1 Z 17) sind Malinahmen, die zur
Steigerung der 6konomischen Effizienz durch Anderung in der Betriebs- bzw. Organisationsstruktur fiihren.

férderungsfahige Titel:

. Errichtung und Erweiterung von Uberregionalen Fernwirkanlagen, die die Anlagen mehrerer Betreiber
vernetzt; Die Errichtung einer Fernwirkanlage fiir einen Betreiber (z.B. Verband) ist wie bisher
forderfahig;

) Errichtung & Ausstattung von zentralen Labors zur Nutzung fir mehrere Betriebsstandorte

e Anschaffung von mobilen Schlammentwésserungsanlagen zur Nutzung fir mehrere Betriebsstandorte

e Anschaffung von mobilen Kompostwendern und Strukturmaterialhackslern zur Nutzung fir mehrere
Betriebsstandorte (im Ausmalfd der kommunalen Klarschlammkompostierung)

e Anschaffung von mobilen Notstromaggregaten

e  Studien zur betriebswirtschaftlichen Analyse und Erarbeitung von Vorschldgen zur
Strukturverbesserung; Die Auszahlung der Forderung erfolgt nur bei Umsetzung der wesentlichen in
der Studie vorgeschlagenen MalRnahmen. Die férderfahigen Kosten sind dabei mit den gultigen
Gebuhrensatzen (Verrechnung nach dem Zeitaufwand) der HOB gedeckelt.

nicht férderungsféhige Titel:

(keine vollstandige Aufzahlung)

e  Verwaltungsgebaude

. Betriebsfahrzeuge (fur Kanal- u. Senkgrubenrdumung, Traktor, Radlader etc.), auch wenn sie von
mehreren Anlagenbetreibern genutzt werden

. Mafnahmen, die dem laufenden Betrieb zuzuordnen sind

Forderungswerber:
Als Foérderungswerber kommen prinzipiell alle gemaR 8 5 Abs. 1 Z1 — Z4 in Frage.

Forderungsausmal:

Das Forderungsausmald fur Strukturverbesserungsmafinahmen entspricht dem Férderungsausmald fir
andere Maflnahmen im jeweiligen Bereich (Wasserversorgung bzw. Abwasserentsorgung), jedoch ohne
Pauschalséatze. Bei Involvierung mehrerer Forderungswerber (Uberregionale Maflinahmen) ist ein - nach
Kosten/Nutzen-Verhaltnis fur die Férderungswerber gewichteter - Mischsatz zu bilden.

Unterlagen:
Dem Ansuchen sind neben den technischen Beschreibungen auch Begrindungen fur die

strukturverbessernde bzw. effizienzsteigernde Wirkung der geplanten MalRhahmen anhand eines
Wirtschaftlichkeitsvergleiches zu liefern. Allenfalls ist bei mehreren Optionen ein Variantenvergleich nach
LAWA durchzufihren.
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2.12 Malnahmen zur Erhéhung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit

Unter diesem Titel sind gemald § 3 Abs. 1 Z 17a MaRnahmen dann férderfahig, wenn samtliche der
nachstehenden Punkte erfullt sind:

die betriebsgewohnliche Nutzungsdauer der zu ersetzenden Anlagenteile noch nicht erreicht ist — als
Richtwerte fur die Nutzungsdauern gelten die Werte der KVR-Leitlinien der Landerarbeitsgemeinschaft
Wasser und Abfall (LAWA) 2005

eine mafgebliche Verringerung der Umweltbelastung in der Regel auf Basis der Energieeinsparung im
Vergleich zum funktionsfahigen Referenzzustand der bestehenden Anlage erreicht wird — als
mafgeblich bedeutet in der Regel zumindest 10 % (zur Errechnung der Verbesserung: siehe
nachfolgende Ausfiihrungen)

Anmerkung: Generell ist der Ersatz von Verschleil3teilen gleicher Bauart, auch wenn dies zu einer
Energieeinsparung fuhren kann, dem Betrieb einer Anlage zuzuordnen und somit nicht forderungsféahig
und kann auch nicht einem Ersatz durch neuere, energieeffizientere Anlageteile gleichgesetzt werden
die Amortisationsdauer der Investition langer als drei Jahre betragt

ein Energiekonzept erstellt wird:

- Fur MaRnahmen an Klaranlagen ist der ,Leitfaden fiir die Erstellung eines Energiekonzeptes von
kommunalen Klaranlagen“ heranzuziehen, aus dem das Einsparpotenzial fir die Gesamtanlage
ersichtlich ist. Der Leitfaden stellt die Mindestanforderungen an das Energiekonzept dar und
steht als Download unter http://www.publicconsulting.at/foerdermappe.htm zur Verfligung.

Die einzelnen Anlagenteile einer Klaranlage werden entsprechend dem spezifischen
Energieverbrauch in 5 Hauptgruppen (Zulaufpumpwerk und mechanische Vorreinigung,
mechanisch-biologische Abwasserreinigung, Schlammbehandlung, Infrastruktur, Thermische
Energie) zusammengefasst (sh. Pkte. 4.2.2 und 4.2.3 des Leitfadens). Der Nachweis der
mafgeblichen Verringerung der Umweltbelastung ist erbracht, wenn in zumindest einer
Hauptgruppe eine Verbesserung um 10% erreicht wird. Zum Nachweis der Verbesserung
kénnen alle zu ersetzenden Anlagenteile (unabhangig deren Forderfahigkeit) herangezogen
werden.

Wenn die Klaranlage nicht auf die gesamte wasserrechtliche Ausbaugréf3e ausgelastet ist, kann
der Eigenbedarf durch Umrechnung von Energiewerten auf Volllast errechnet werden.

Liegen einzelne Werte aufgrund von Teillastbetrieb der Klaranlage nicht in den Bandbreiten
gemal Leitfaden, wirden aber bei Bemessungsauslastung in den Bandbreiten liegen, ist
nachzuweisen dass eine Verbesserung nicht mdoglich ist, bzw. es sich bei den betroffenen
Bereichen um einen auslastungsunabhangigen Energieverbrauch handelt.

Abweichungen vom Leitfaden sind nur in Ausnahmeféllen zuldssig und entsprechend zu
begrinden. Die im Leitfaden angegebenen Bandbreiten wurden nur fur Klaranlagen ab 5000
EW erhoben. Im Fall von kleineren Klaranlagen sind Abweichungen im Einzelfall zu begriinden.

- Fur die Erstellung eines Energiekonzeptes fiur Abwasserableitungsanlagen und
Wasserversorgungsanlagen sind die 0. a. Bestimmungen sinngemaf anzuwenden. Bei Anlagen
der Wasserversorgung und bei Abwasserableitungsanlagen sind keine Hauptgruppen zu bilden.
Der Nachweis der 10%igen Verbesserung der Umweltbelastung ist fir die Einheiten ABA-
Ortsnetz, ABA-Verbandsnetz oder eine gesamte WVA zu erbringen.

Folgende Férderungsaspekte sind im Zusammenhang mit einem Energiekonzept zu beachten:

- Das Energiekonzept kann gemeinsam mit dem 1. Bauabschnitt der entsprechenden
Maflinahmen (gemaf § 3 Abs. 1 Z. 9 oder § 3 Abs. 1 Z. 17a) gefordert werden. Selbst wenn nur
Teile des Gesamtkonzeptes umgesetzt werden bzw. die Umsetzung stufenweise erfolgen soll,
ist vorerst die Gesamtanlage zu analysieren und zu bewerten, um die effizientesten MaRhahmen
zu identifizieren.

- Neue, dauerhaft an der Anlage zu installierende Messstellen (Sonden), die fur die Erstellung des
Energiekonzeptes erforderlich sind, gelten als forderféhige Vorleistung.

- Ein Energiekonzept allein, ohne die Umsetzung entsprechender forderungsfahiger Malinahmen,
ist nicht forderungsfahig.
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2.13 Malnahmen zur Ertiichtigung der 6kologischen Funktionsfahigkeit des Vorfluters (8 3 Abs. 1Z
18)

Definitionen:

"... 6kologische Funktionsfahigkeit des Vorfluters ...":
GemdlR WRG § 30a: Der o©kologische Zustand ist die Qualitdt von Struktur und Funktionsfahigkeit
aquatischer, in Verbindung mit Oberflachengewéssern stehender Okosysteme (Gewéasser samt der fiir den
Okologischen Zustand malRgeblichen Uferbereiche).

"... hydromorphologische Verbesserungen ...":

Verbesserung folgender Komponenten:

e  Wasserhaushalt: Abflussverhdaltnisse, Dynamik der Strémung, Verbindung zum Grundwasser

. Durchgangigkeit: Sedimenttransport, Migration aquatischer Organismen

. Morphologie: Laufentwicklung, Variation der Breite u. Tiefe, Substratbedingungen, Niederwasserrinne,
Struktur und Zustand der Uferbereiche inkl. Pufferstreifen

"... beeintrachtigte Gewasserstrecke ...":

entspricht jener Gewasserstrecke stromabwarts der Einleitstelle, deren Selbstreinigung nach Durchfiihrung
der hydromorphologischen Verbesserungen der Reinigung der alternativ notwendigen Reinigungsstufe auf
der ARA entspricht;

"... Uber den verordneten Stand der Technik hinausgehen ...":
vorgeschriebene Emissionsbegrenzungen strenger als in der 1.AEV fiur kommunales Abwasser

"...Uberwachung der Reinigungsleistung einer Abwasserreinigungsanlage vergleichbar ...":

Vorschreibung erfolgt durch Wasserrechtsbehérde; Beispielhaft waren saprobiologische Untersuchungen
geman Richtlinie zur Bestimmung der saprobiologischen Gewassergite von FlieBgewéassern (BMLFUW) zu
nennen, erganzt durch physikalisch/chemische Parameter, die den erfolgreichen Ersatz der alternativ
notwendigen weitergehenden Reinigungsstufe der Klaranlage durch die Ertlichtigung der 6kologischen
Funktionsfahigkeit nachweisen.

"... Ma3nahmen volkswirtschaftlich gtnstiger ...":
Volkswirtschaftliche Vergleichsrechnung nach LAWA unter Berlcksichtigung von Investitions-,
Reinvestitions- und Betriebskosten fiur einen Betrachtungszeitraum von 25 Jahren.

"...immissionsseitige Beeintrachtigung im Nahbereich der Einleitung nicht groRer...":
im Nahbereich heif3t am Ende der Selbstreinigungsstrecke

nicht férderungsfahige Titel:
(keine vollstdndige Aufzéhlung)

) MaRnahmen, die dem laufenden Betrieb zuzuordnen sind

. Maflnahmen, die ein Dritter ~zu  tragen hat z.B. Restwasserentschadigungen,
Nutzungseinschrankungsentschadigungen

. Erwerb oder die Freimachung sonstiger Grundstlicke

Empfohlene Vorgangsweise:

1) Mit Hilfe einer Immissionsberechnung und der Beurteilung des o©kologischen Zustandes soll die
prinzipielle Eignung des Gewassers als Vorfluter beurteilt werden.

2) Auf Basis der Immissionsberechnung wird die erforderliche Abbauleistung errechnet und die
theoretisch dafiir notwendige technische Stufe (z.B. nachgeschalteter Filter) konzipiert.

3) Anhand des vorgegebenen strukturellen Referenzzustandes wird die rezente strukturelle Ausstattung
des Vorfluters als Defizitanalyse beschrieben.
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4) In einem Detailprojekt werden die notwendigen strukturellen Verbesserungen erarbeitet (Anndherung
an den strukturellen Referenzzustand)

5) In einer volkswirtschaftlichen Vergleichsrechnung wird die wirtschaftliche ZweckmaRigkeit im Vergleich
zur theoretisch notwendigen technischen Stufe auf der Klaranlage nachgewiesen.

2.14 Kreislauforientierte Abwassersysteme bei Einzelanlagen

Definition:

Kreislauforientierte Abwassersysteme (siehe § 3 Abs. 1 Z 19) sind Sanitarsysteme, deren Ziel es ist, Stoff-
und Wasserkreislaufe mit maglichst geringem Aufwand an Stoffen und Energie durch Teilstrombehandlung

zu schliefRen.

Weiter unten sind funf Varianten derartiger kreislauforientierter Abwassersysteme fir Einzelanlagen grafisch
dargestellt.

"... forderfahige Mehraufwandungen im Bereich der Inneninstallation ...":

je nach Konzept:
. extra Urinleitung

. Urinspeicher

. Zyklonabscheider

o Rottetrommel

. Grauwasseraufbereitungsanlage (im Keller)

e  Trenntoilette (Separationstoilette, Vakuumtoilette, Komposttoilette)

All diese Mehraufwandungen sowie weitere notwendige, férderfahige Anlagenteile au3erhalb des Objektes
(z.B. Grauwasserbehandlungsanlage, Versickerungsanlage etc.) gelten, durch Firmenrechnungen belegt, als
Basis fur den Nachweis der erforderlichen Fremdleistung.

nicht férderfahige Titel in diesem Zusammenhang:
Anlagen zur Regenwassernutzung

Forderungswerber:
Als Foérderungswerber kommen alle gem. 85 Abs. 1 Z5a in Frage.

Forderungsausmall:

Das Foérderungsausmalfd entspricht dem Ausmalf fir andere Malinahmen der Abwasserentsorgung:

° Einzelanlagen >50 EWsgo: bis zu 30% der férderfahigen Investitionskosten, hdchstens jedoch im
Ausmalf der Landesforderung

. Einzelanlagen bis 50 EWg,: 2500 Euro bis 15 EWg, zusatzlich 140 Euro je weiterem EWgp; 20 Euro pro
forderfahigem Laufmeter Kanal auBerhalb des Objektes

Unterlagen:
Dem Ansuchen sind neben den technischen Beschreibungen auch Angaben lber die endgultige Verwertung

der einzelnen Stoffstrome (Landwirtschaft, Kompostierung etc.) anzuschlie3en. Die volkswirtschaftliche
Zweckmafigkeit der MaRnahme (als Einzelanlage im Gegensatz zu einem Kanalanschluss) ist mit einem
Variantenvergleich nach LAWA zu belegen.
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Varianten von kreislauforientierten Abwassersystemen fiir Einzelanlagen gem. 85 Abs. 1 Z 5a:

Variante A:
Quelle Schnittstelle Transport Behandlung Nutzung Verbleib
. % A }{ Kanal Urin Speicherung Diinger Landwirtschaft!
UELER LS | Separations- x ¥
Ausscheidungen 7_/] toilette (WC) B.-a:::,:Lser H::zs:;a;;?:re:l:;r e Korujiost Laniintschaes
v | Waschbecken : I
" \ aerobe o .
Kiiche, Bad, etcy Dusche Kanal Bikardluii — fliissig | Gewdsser
~7 ete. 4 ;
fest | Landwirtschaft!
Variante B:
Quelle Schnittstelle Transport Behandlung Nutzung Verbleib
b . A s m ’\‘ :
2 Kanal Urin Speicherun Diinger Landwirtschaft!
menschliche N Separations- ’/{j —/ E g :
QIR G - | toilette (WC) T:‘\ o Kanal |
#|_Braunwasser |
‘\\‘I Waschbecken —— I
Kiiche, Bad, et:.y /r Dusche Kanal s ] flissig ; Gewasser
¥ atc.
fest | Landwirtschaft?
L
! Landwirtschaft & Gartenbau
Variante C:
Quelle Schnittstelle Transport Behandlung Nutzung Verbleib
3 -3 3 - i I By
mensc!mche Vakuumtoilette, Kanal Wasserahsr_:hmder ) Kompest Landwirtschaft?
Ausscheidungen ,7/] low flush WC |— /Kompostierung
o 3. |
4 1€ ]
% | Waschbecken aerohe l )
Kiiche, Bad, et:; > Dusche Kanal Behaisdiuh = fliissig Gewasser
"i/1 ete. g
fest I\,_ Landwirtschaft?
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Variante D:
Quelle Schnittstelle Transport Behandlung Nutzung Verbleib
. A \‘ Kanal Urin Speicherung Diinger Landwirtschaft!
menschliche .| Separations-
Ausscheidungen /[ trockentoilette o Behilter IcTmckm'mg,n‘ Kompost Eandwinigeniel
ompostierung
2
~. | Waschbecken sitihe
Kiiche, Bad, ﬂci‘/r Dusche Kanal Hehandluhg Gewisser
4 etc.
fest Landwirtschaft?
Variante E:
Quelle Schnittstelle Transport Behandlung Nutzung Verbleib
mensc!‘lliche i Komposttoilette —N Behalter Kompostierung Kompost Landwirtschaft!
Ausscheidungen —
=
Waschbecken
. : LM aerobe N .
Kiiche, Bad, etc. D:izhe Kanal Behandiung A Gewadsser
fest Landwirtschaft!

! Landwirtschaft & Gartenbau
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2.15 Digitaler Leitungskataster

2.15.1 Sinn und Zweck von digitalen Katastern

Eine der kinftigen Herausforderungen in der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft ist die nachhaltige
Bewirtschaftung und Werterhaltung des in den letzten Jahrzehnten geschaffenen und kinftig noch zu
schaffenden Anlagevermdgens.

Der Umweltminister hat daher in der Novelle 2006 der Foérderungsrichtlinien 1999 eine diesbeziigliche
Zielsetzung aufgenommen (vgl. 8 1 Abs. 7). Damit Gemeinden, Verbande, Genossenschaften etc. diese
Zielsetzung der nachhaltigen und funktionalen Werterhaltung ihrer Anlagen mdglichst rasch umsetzen
kénnen, wurde in der Novelle 2006 die Erstellung von digitalen Katastern fur Wasserleitungen und
Kanalanlagen generell auch als Férderungsgegenstand aufgenommen®.

Die Abbildung und Dokumentation der Wasserver- oder Abwasserentsorgung (Anlagenbestand,
Anlagenzustand u.a.m.) in Form eines digitalen Leitungskatasters ist ein geeignetes Steuerungsinstrument
fur kunftige wasser- und betriebswirtschaftliche Entscheidungen des Anlageneigentimers oder -betreibers.
Zusammen mit der Kosten- und Leistungsrechnung, deren Fiihrung bereits seit 1.11.2001 eine allgemeine
Forderungsvoraussetzung ist, bildet das Wissen um GréRe und Zustand des Anlagevermdgens die
wesentliche Grundlage fir die Quantifizierung des erforderlichen Reinvestitionsbedarfs (z.B.
Maschinenersatz, Sanierungen der Bausubstanz), fir die Bestimmungen des geeigneten Zeitpunkts fir die
zu setzenden Reinvestitionen, aber auch fur die Finanzierung derartiger MalRnahmen (Vorsorge durch
Ruckstellungen, Gebihrenanpassungen im Zeitverlauf etc.). Dartiber hinaus ermdglicht ein laufend aktuell
gehaltener Kataster auch eine optimale Betriebsfiihrung und bedarfsgerechte Wartung der Anlagen (vgl.
auch 8 134 Wasserrechtsgesetz idgF. — Kontrollverpflichtungen des Anlagenbetreibers).

2.15.2 Mindestanforderung an digitale Kataster als Foérderungsvoraussetzung

Fir den Bereich der Forderung der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft wird ein Mindeststandard fur
einen digitalen Leitungskataster definiert, welcher erfillt sein muss, um in den Genuss einer Férderung des
Leitungskatasters nach § 8 Abs. la der Forderungsrichtlinien kommunale Siedlungswasserwirtschaft zu
gelangen (sh. dazu auch OWAV-Regelblatt 40). Im konkreten Einzelfall wird der Anlageneigentiimer bzw. -
betreiber Quantitdét und Qualitat des digitalen Leitungskatasters seinen spezifischen Bedurfnissen und
Anforderungen entsprechend definieren und gegebenenfalls gegeniber dem hier beschriebenen
Mindeststandard ausweiten (im Technischen Bericht darzustellen). Der Fordernehmer hat fur eine laufende
Aktualisierung des Leitungskatasters zu sorgen.

2.15.2.1 Allgemeine Voraussetzungen

Ein forderungsfahiger Leitungskataster muss in einem amtlichen 6sterreichischen Koordinatensystem erstellt
werden, damit einerseits ein Datenaustausch mit den Informationssystemen der Lander und des Bundes
mdglich ist und andererseits bereits vorhandene bzw. zu erstellende Hintergrundinformationen wie z.B.
digitale Kataster, Orthofotos, Schongebiete, etc. verwendet werden kénnen.

Die einzelnen Objekte (Leitung, Schacht, Schieber, etc.) sind im Leitungskataster als solche abzubilden, die
zu den Objekten zugehorigen Informationen (z.B. Dimension, Material, etc.) sind in einer relationalen
Datenbank (sofern nicht auf bereits bestehende Systeme aus Kostengriinden begriindet Ricksicht

! Vor der Novelle 2006 der FRL 1999 waren Kosten fiir eine Erhebung, Auswertung und Verarbeitung von kanalrelevanten
Daten nur insofern forderungsfahig, als sie unmittelbar fir die Durchfihrung eines konkreten, férderungsfahigen Projektes
notwendig waren und diesem direkt zugeordnet werden konnten (im Rahmen eines zur Forderung beantragten
Kanalsanierungsprojektes). Der Férderungsanteil beschrankte sich dabei allerdings nur auf den Umfang der tatséchlich zu
sanierenden Kandle. Eine analoge Regelung fiir Wasserleitungskataster existierte nicht.
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genommen werden muss — eine Ubergabe des erstellten Leitungskatasters in Form von Shape-Dateien
muss jedoch moglich sein — sh. Punkt 2.15.4 Endabrechnung) zu verspeichern.

Zur Visualisierung der geografischen Daten (Objekte) und der zugehorigen Informationen kénnen am Markt
erhéltliche geografische Informationssysteme (GIS), CAD-Programme soweit damit durch Zusatzprogramme
eine GIS ahnliche Funktionalisierung erreicht wird, oder auf diesen Systemen aufbauende
Programmierungen verwendet werden.

Ziel des Betreibers muss jedenfalls sein, die Objekte samt zugehdrigen Informationen auf dem Bildschirm
lagerichtig zu visualisieren und entsprechende Abfragen, Analysen und Selektionen durchfiihren zu kénnen.
Dariiber hinaus muss auch eine graphische Anzeige der Ergebnisse der durchgefiihrten Abfragen, Analysen
und Selektionen mdglich sein.

Bei koordinativer Vermessung der oberirdischen bzw. sichtbaren Objekte ist eine den jeweiligen
Rahmenbedingungen entsprechende Lage- und Hohengenauigkeit einzuhalten, welche fir die Durchfiihrung
von darauf aufbauenden Planungen ausreichend ist, z.B. muss eine den ublichen Planungserfordernissen
entsprechende Rekonstruktion des Kanalsohlengefilles sicherstellt sein. Uber das vom Leitungskataster
erfasste Gebiet ist ein einheitlicher Hohenbezug ausgehend von einem einzigen Punkt des amtlichen
Hohennetzes herzustellen.

Alle in der Natur sichtbaren Objekte (z.B. Schachtdeckel, Schieber, etc.) sind jedenfalls zu vermessen. Bei
der Rekonstruktion von nicht sichtbaren Objekten sind Sperrmaflle, Skizzen und analoge
Bestandsdokumentationen oder aufgrabungsfreie Ortungsverfahren heranzuziehen, um eine mdglichst gute
Lage- und Hohengenauigkeit zu erreichen. Aus dem Informationssystem muss jedenfalls die Genauigkeit
(Vermessen mit GPS, Theodolit usw.) der Information ersichtlich sein.

Die Software des Leitungskatasters muss in der Lage sein, Bilder und Videos der Zustandserhebung mit den
entsprechenden Anlagen- und Leitungsteilen zu verknipfen und fir den Import und Export von Daten im
Isybau-Format 2001/2006 und MS-Excel und soweit als moglich auch fir andere anerkannte
Datenaustauschformate ausgelegt sein.

Dariiber hinaus wird empfohlen, dass die Software firr die Verwaltung von ,Indirekteinleitern“ ausgelegt sein
und den Vergleich zu friheren Erhebungen unterstiitzen sollte.

2.15.2.2 Allgemeine Mindestanforderungen fir Abwasserentsorgung und Wasserversorgung

Die Lage (x,y-Koordinaten) und Hohenangabe (absolute Hohe Uber Adria) der Objekte ergeben sich durch
die Verspeicherung im Informationssystem. Fir alle Lage- und Ho6henangaben ist die Qualitat der
Information anzugeben.

Erforderliche Hintergrundinformationen und Zusatzinformationen:

. Digitaler Kataster

. Naturbestand, soweit erforderlich, im Bereich der vermessenen Anlagenteile, um Sperrmalie setzen zu
kénnen

Stralenbezeichnung

Datum und Zahl der wasserrechtlichen Bewilligung der jeweiligen SWW-Anlagen

Betreiber der SWW-Anlagen

Eigentimer der SWW-Anlagen

In den folgenden Abschnitten 2.15.2.3) und 2.15.2.4) werden die Mindesterfordernisse bei der Erstellung des
Leitungskatasters fir die einzelnen Anlagenteile in der Abwasserentsorgung und in der Wasserversorgung
angefiihrt. Eine aktuelle Zustandserhebung fir den Anlagenteil kann entfallen, falls die letzte
Zustandserhebung weniger als 10 Jahre zuriickliegt. Die Zustandsbewertung sollte im Bereich Kanal nach
ISYBAU 2001/2006 erfolgen

Die angeflihrten Informationen miissen in der Datenbank verspeichert und im GIS System direkt oder Uber
Verkntpfungen ersichtlich sein.
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2.15.2.3 Abwasserentsorgung

Lage der Klaranlage und Einleitstelle in den Vorfluter

1. Schéchte

a.

b.

o0

f.

g.

Schachtbezeichnung, Strangzuordnung, Entwasserungssystem, Datum (z.B. Jahr der
Inbetriebnahme oder Baujahr)

Aufzumessende Punkte:

Schachtdeckelmittelpunkt,

Schachtboden/Gerinnesohle,

Rohrsohle aller Zu und Ablaufe

Schachtbeschreibung: Schachtform (rund, eckig), Schachtabmessung
Deckel: Material, Art (z.B. verschraubt, wasserdicht...), Abmessungen
Zustandserhebung: Erhebungsmethode, Datum;

Schaden: Schadensklasse (der Einzelschaden)

Zustandsbewertung: Bewertungsmethode, Datum, Zustandsklasse
Wartung: Tatigkeit, Wartungsintervall und Datum der letzten Wartung

2. Haltungen

a.

®oo o

sa ™

Haltungsbezeichnung, Strangzuordnung, Entwasserungssystem, Datum (z.B. Jahr der
Inbetriebnahme oder Baujahr)

Lange

Haltungsbeschreibung: Leitungsart (Freispiegel, Druckleitung,...), Gefalle, FlieRrichtung

Profilform, Innendurchmesser, Material

Zustandserhebung: Erhebungsmethode, Datum

Schaden: Schadensklasse (der Einzelschaden)

Zustandsbewertung: Bewertungsmethode, Datum, Zustandsklasse

Wartung: Tatigkeit, Wartungsintervall und Datum der letzten Wartung

Hausanschlisse (Anschlusspunkt) mit Lage der Einmindung, bei Einmindung in Schacht auch
Hohe, Adresse, Name entsorgtes Objekt, Grundstiicksnummer, Anschlussart (hauslich, gewerblich,
industriell), Dimension, Material, Datum (z.B. Jahr der Inbetriebnahme oder Baujahr)

3. Hausanschliisse (Anschlusspunkt)

a.
b.
c.

Lage der Einmindung, bei Einmiindung in Schacht auch Héhe, Strangzuordnung

Adresse, Name entsorgtes Objekt, Grundstiicksnummer

Anschlussart (hauslich, gewerblich, industriell), Dimension, Material, Datum (z.B. Jahr der
Inbetriebnahme oder Baujahr)

Bei unubersichtlichen Verhdltnissen (insbesondere mit mehreren Einmindungen (ber Abzweiger
zwischen 2 Schachten) und wenn die Verhaltnisse von der Gelandeoberflache oder aus anderen
Unterlagen nicht klar zuordenbar oder bekannt sind, kénnen die Angaben nach Punkt 3 b und ¢
entfallen.

Jedenfalls ist auch in diesen Fallen die Lage aller bei der Kamerabefahrung aufgefundenen
Einmindungen seitenrichtig durch einen Strich im Leitungskataster ersichtlich zu machen und es ist
darauf hinzuweisen, dass es sich um eine unbekannte Einleitung handelt.

Hausanschlussleitungen sind nur insoweit mit der Laufmeterpauschale foérderbar, als fur diese eine
Zustandsbewertung (wie bei Haltungen) durchgefiihrt wurde.

4. Sonderbauwerke

a.

b.
c.

Bauwerksbeschreibung: Bauwerksbezeichnung, Strangzuordnung, Datum (z.B. Jahr der
Inbetriebnahme oder Baujahr)

Hohe

Geometrie: Lange /Breite/Hbhe etc.
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d. Sonderbauwerksbeschreibung: Sonderbauwerksart (z.B. Regeniiberlauf, Pumpwerk,...)
e. Zustandsbeschreibung, Erhebungsmethode, Datum;
Schaden: Schadensklasse (der Einzelschaden)
f.  Zustandsbewertung: Bewertungsmethode, Datum, Zustandsklasse
g. Wartung: Tatigkeit, Wartungsintervall und Datum der letzten Wartung

2.15.2.4 Wasserversorgung

1. Einbauten
a. Bezeichnung/Typ
b. Zusatzinformation: Fabrikat, Baujahr etc.
c. Wartung: Tatigkeit, Wartungsintervall und Datum der letzten Wartung

2. Leitungen
a. Bezeichnung/Typ z.B. Strangbezeichnung, Transportleitung, Hauptleitung, Anschlussleitung etc.

b. Datum (z.B. Jahr der Inbetriebnahme, Baujahr)
c. Hohe und/oder Uberdeckung (Anfangs- und Endhohe), Durchmesser (DN), Material, Druckstufe

3. Sonderbauwerke
a. Sonderbauwerksart (z.B. Hochbehalter, Brunnen, Quellen, Schachte, Pumpwerke)
b. Bauwerksbezeichnung
c. Zustandsbeschreibung, Erhebungsmethode, Datum

4. Zustandsbewertung

a. Gebietsorientierte Zustandserhebung: Erhebungsmethode (Wassermengenbilanz z. B. gem. OVGW-
Richtlinie W 85, prozentueller Wasserverlust z. B. gem. OVGW-Richtlinie W 63), Datum.
Eine Detailprifung ist jedenfalls ab 20 % Wasserverlust in Form einer Quantifizierung und
Bewertung von Wasserverlusten z. B. gem. OVGW-Richtlinie W 63 durchzufiihren.

b. Schadenstatistik: Schadensart, Datum

c. Zustandsbewertung: Ergebnis der Auswertung aus Zustandserhebung und Schadensstatistik (Hohe
der Wasserverlustkennzahlen z. B. gem. OVGW-Richtlinie W 63, Schadensrate z. B. gem. Tabelle 2
OVGW-Richtlinie W 100), Datum

2.15.3 Forderungsausmal/Abgrenzung der Forderungsfahigkeit

Die Forderung erfolgt als reine Pauschalférderung im Ausmald von 2 Euro pro digital erfassten Laufmeter
Wasserleitung oder Kanal. Der entsprechende Forderbarwert darf jedoch nicht hoher sein als 50 % der die
Katastererstellung betreffenden Firmenrechnungen. Die Forderung des Leitungskatasters erfolgt auf3erhalb
des Regimes der Prozentférderung, was zur Folge hat, dass die Kosten fir die Kanalkatastererstellung nicht
fur die Berechnung der Spitzenforderung (in der Gesamtkostenermittlung) herangezogen werden kdnnen.

Der Ankauf von spezieller Software ist forderfahig, nicht jedoch der Kauf von Hardware. Die Vermessung
des Naturbestandes ist nur in dem Mindestausmalf férderfahig (weitergehende Vermessung der Umgebung
ist kein Titel der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft), wie dies zur eindeutigen Wiederauffindung der
vermessenen siedlungswasserbaulichen Objekte in der Natur unbedingt erforderlich ist (z. B. Sperrmal3e
von einzelnen dauerhaften Punkten wie Hausecken, Zaunecken, Grenzsteinen usw.).

Der Zukauf von Datensatzen oder erforderlichen Hintergrundlayern (z. B. Stral3ennetz, Gewassernetz,
Ortofotos,...) anderer Unternehmen (falls erforderlich und gunstiger als Eigenerhebung) kann gefdrdert
werden, wenn diese Datensatze dem Titel der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft zuzuordnen sind
(z.B. Flachen fur Bemessungsregen, Schutz- und Schongebiete, Liegenschaftsdaten fir Netzbestandteile).

Weitere im Zusammenhang mit der Erstellung eines Leitungskatasters und nicht als Mindestanforderung
definierte MalRnahmen, wie hydraulische Berechnungen oder die Erfassung von Hausanschlusskanéalen oder
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Schutz- und Schongebieten kénnen den foérderféahigen Firmenleistungen zugeordnet werden, sofern die
Daten (Berechnungsergebnisse) in den Leitungskataster eingepflegt werden.

Forderfahig ist auch das ,Upgrade” eines bereits bestehenden Leitungskatasters sofern der Kataster
dadurch die Mindestanforderungen gem. Pkt. 2.15.2 erreicht.

Die Erstellung eines Sanierungskonzeptes zur Festlegung, welche Leitungsabschnitte mit welchem
Verfahren und zu welchem Zeitpunkt saniert werden, ist nicht Teil der Leitungskataster-Férderung, sondern
ist bereits dem Bereich Sanierung zuzuordnen (sh. Punkt 2.1 bis 2.3).

Funktionsfahigkeitsmeldung und Restarbeiten:

Fall 1 (Reine Leitungskatasterantrage): Die Funktionsfahigkeit ist erst nach Gesamtfertigstellung des
Leitungskatasters gegeben bzw. zu melden. Es gibt keine forderbaren Restarbeiten oder
Ergédnzungsarbeiten. Die Erstellung der Endabrechnungs- und Kollaudierungsunterlagen kann nach
Funktionsfahigkeitsmeldung erfolgen.

Fall 2a (Bauleistungen und Leitungskatasterleistungen mit identischen Leitungslangen): Bei einem
Kombinationsbauabschnitt (Leitungsbau und Katastererstellung in einem Forderfall zugesichert) werden,
sofern nur die in diesem Bauabschnitt gebauten Leitungen in einen bereits bestehenden digitalen
Leitungskataster eingebunden werden, diese Arbeiten auch als Restarbeiten anerkannt. Die gebauten
Leitungslangen miissen mit den Katasterleitungslangen identisch sein.

Fall 2b (Bauleistungen und Leitungskatasterleistungen betreffen unterschiedliche Leitungen oder Kataster
wird neu erstellt): Sollte der Kataster mehr Leitungen oder andere Leitungen umfassen, als im Bauabschnitt
errichtet werden, oder wird der Kataster Uberhaupt neu erstellt, so wird die Funktionsféhigkeit erst nach
Gesamtfertigstellung des digitalen Leitungskatasters anerkannt. Es gibt keine forderbaren Kataster-
Restarbeiten oder Kataster-Erganzungsarbeiten. Die Erstellung der Endabrechnungs- und
Kollaudierungsunterlagen kann nach Funktionsféahigkeitsmeldung erfolgen. Sonstige Restarbeiten (z.B.
forderbare Bau-Restarbeiten) sind von dieser Regelung nicht betroffen.

2.15.4 Forderungsabwicklung

Die Beantragung erfolgt wie bei anderen Vorhaben der Wasserversorgung (WVA) oder der
Abwasserentsorgung (ABA) mittels den entsprechenden Formblattern der Kommunalkredit Public Consulting
GmbH. Diesbezlgliche Felder im Katalog, im Technischen Datenblatt und im Ansuchenformblatt wurden
erganzt.

Die Katastererstellung kann als eigener ,Bauabschnitt” eingereicht oder bei einem klassischen Bauabschnitt
(sowohl WVA als auch ABA) angehangt werden. Sofern die Erstellung des Katasters langer als 3 Jahre
dauert, hat eine stufenweise Beantragung in Form von mehreren Leitungsabschnitten (mehrere
.Bauabschnitte* bzw. Foérderungsantrage) zu erfolgen, wobei der qualitative Mindestumfang pro
Katasterabschnitt eingehalten werden muss.

Weiters kann die Katastererstellung fir Wasserleitung und Kanal sowohl getrennt als auch gemeinsam
beantragt werden. Eine gemeinsame Beantragung setzt jedoch voraus, dass ein gemeinsamer
Leitungskataster fiir Wasser und Abwasser erstellt und gefiihrt wird.

Die Einreichung des Forderungsansuchens beim Amt der Landesregierung hat vor Inangriffnahme der

Arbeiten zur Erstellung des Leitungskatasters zu erfolgen (die Leistungen zur Erstellung des
Leitungskatasters kénnen nicht als Vorleistungen anerkannt werden).

Spezialthemen Seite 23 Version 01/2012



KOMMUNAL

» WASSERWIRTSCHAFT b

Umweltféorderung des Bundes — managed by Kommunalkredit Public Consulting

Erforderliche Unterlagen fir die Einreichung:

o0k w

Formblattern der KPC

Technischer Kurzbericht, bestehend aus:
1.
2.

Beschreibung des Gesamtkonzeptes

Definition der Anforderungen und der getroffenen Festlegungen fir die Erstellung des
Leitungskatasters (insb. auch Anforderungen/Festlegungen die Gber den Mindeststandard gem.
Pkt. 2.15.2 hinausgehen)

verwendete Systeme

Beschreibung der Art der Zustandserhebung und —bewertung

Beschreibung des Leistungsumfangs des gegenstandlichen Férderungsantrags

vorgesehene technische und zeitliche Umsetzung dieses und allfallig weiterer ,Bauabschnitte”
u.a.m.

. Ubersichtskarte mit Darstellung der im Kataster erfassten Bereiche

Erforderliche Unterlagen Endabrechnung:

. Daten aus der Katasterdatenbank gemaR den ,Formblattern zur Endabrechnung digitaler
Leitungskataster” (vgl. Download auf der KPC-Homepage www.publicconsulting.at in der elektronische
Fordermappe fir die kommunale Siedlungswasserwirtschaft unter ,Endabrechnungen®) in digitaler

Form

. Planausdruck (Ubersichtslageplan)
. Leitungskataster in Form von Shape-Dateien
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Erforderlicher Inhalt der Shape-Dateien:

a)

b)

c)

Darstellung von ,Punkten* + ,Polylinien (= Linie)* + ,Polygonen (= Flache)“ - entspricht mindestens 3
separaten Dateien - und Darstellung der extra fur den Kanal- bzw. Wasserleitungskataster erhobenen
Attribute (zumindest die unter 2.15.2.3 und 2.15.2.4 definierten Attribute)

Projektionsdatei (Endung: prj); sollte prj-Datei nicht méglich sein, ist jedenfalls eine genaue Angabe des
verwendeten Koordinatensystems (bevorzugte Koordinaten-projektion Lambert-Bessel) erforderlich
wuinschenswert: Signaturdateien (Endung: lyr) oder vergleichbares; bedeutet, dass mit der Signatur die
einzelnen Objekte in den Dateien, wie beispielsweise der Zustand des Kanals, angegeben ist.

Bei den Bezeichnungen der Anlagenteile im GIS ist méglichst nach dem Abkirzungsverzeichnis fiir Kanal
und Wasserleitung gemal den ,Formblattern zur Endabrechnung digitaler Leitungskataster* (Excel-Liste)
vorzugehen.

2.16 Einrichtungen zur Verwertung und Nutzung erneuerbarer Energien

Eine Anlage zur Verwertung und Nutzung erneuerbarer Energien gemall § 3 (1) Z 9 ist unter folgenden
Bedingungen forderungsfahig:

Als erneuerbare Energiequellen gelten Wind, Sonne, Erdwérme, Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas,
Klargas, Biogas.

Erstellung eines ,Energiekonzepts fir die gesamte Anlage” (siehe Pkt. 2.12.), um auf Basis einer
Energiebilanz ~ (Bilanzzeitraum: 1 Jahr) und einem Vergleich mit Standardwerten
Energieeinsparungspotenziale identifizieren zu kdnnen. Energieeinsparung ist prioritar vor nachhaltiger
Energieerzeugung durchzufiihren. Bei einer neuen Klaranlage ist eine Energiebedarfsermittelung
vorzulegen, da keine Ist-Werte erhoben werden kdnnen.

Fur den Eigenbedarf einer Anlage, der den férderfahigen Bereich abgrenzt, diirfen keine tber den im
Leitfaden definierten Normalbereich hinausgehenden Energieverbrauchswerte herangezogen werden.
Die Anlagen missen auf 6ffentlichen bzw. im Eigentum des Forderwerbers stehenden Flachen bzw.
Gebauden errichtet oder angebracht werden und missen sich im Eigentum des Férderungswerbers
befinden. Es ist sicherzustellen, dass die erzeugte Energie entweder direkt fiir die Wasserversorgungs-,
Abwasserentsorgungs- oder Schlammbehandlungsanlage zur Verfliigung steht oder zumindest indirekt
Uber das offentliche Versorgungsnetz eingespeist werden kann.

Fir Forderungsansuchen, die vor dem 01.07.2011 zugesichert wurden bzw. werden, gilt folgende
Regelung: Handelt es sich bei der Anlage um eine Okostromanlage gem. Okostromgesetz und wird der
in das offentliche Netz eingespeiste Strom durch Mindestabnahmepreise geférdert, so ist durch den
Forderwerber nachzuweisen, dass das Férderungsausmal aller Férderungen (voraussichtliche Summe
der Forderungen gem. Okostromgesetz iber die zu erwartende Lebensdauer der Anlage,
Landesférderung und Bundesférderung Siedlungswasserwirtschaft) nicht mehr als 100% der
foérderungsfahigen Investitionskosten ergibt. Der Nachweis erfolgt mittels Barwertberechnung.
Gegebenenfalls wird die Bundesforderung Siedlungswasserwirtschaft entsprechend gekirzt. Falls eine
Okostromférderung gewahrt wird, ist der Férderungswerber verpflichtet, der KPC alle Anderungen im
Abnehmervertrag fir den Okostromtarif zu melden.

Fir Forderungsansuchen, die nach dem 01.07.2011 zugesichert werden, gilt folgende Regelung: Fur
Einrichtungen zur Verwertung und Nutzung von erneuerbaren Energien, fir die bereits eine andere
Forderung des Bundes (zB. Tarif- und Investitionsforderungen gem. Okostromgesetz, KLIEN-
Forderaktionen) beantragt wurde, wird ab 01.07.2011 keine Férderung mehr nach § 3 Abs. 1 Z 9 der
Forderungsrichtlinien fir die kommunale Siedlungswasserwirtschaft gewahrt. Die Gewahrung einer
Forderung gemall § 3 Abs. 1 Z 9 der Forderungsrichtlinien fir die kommunale
Siedlungswasserwirtschaft erfolgt unter der Bedingung, dass keine weitere Bundesftérderung fiir diese
Anlagen in Anspruch genommen wird. Der Forderwerber ist daher zu verpflichten, die Foérderstelle Gber
die Beantragung samtlicher diesbezilglicher Férderungen zu unterrichten. Sollten bereits Férderungen
aus dem UFG fir diese Anlage ausbezahlt worden sein, so sind diese zurlickzuzahlen. Bei
Nichteinhaltung der Meldeverpflichtung werden die Einstellungs- bzw. Rickforderungsbestimmungen
gem. § 11 der Forderungsrichtlinien fur die kommunale Siedlungswasserwirtschaft idgF. angewendet.
Die Amortisationsdauer der Investition betragt mehr als drei Jahre. Eine Amortisationsberechnung ist
vorzulegen.
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3 ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN (§ 4)
3.1 Befristete wasserrechtliche Bewilligung, Provisorien

In vereinzelten Fallen spricht die Wasserrechtsbehdrde nur flr kurze Zeitraume (z. B. 5 oder 10 Jahre)
glltige Bewilligungen aus. Diese Vorgangsweise der Wasserrechtsbehorde ist in Fallen anzutreffen, wo
nach Ablauf der Frist entschieden wird, ob weitere Mal3nahmen notwendig sind oder ob die errichtete Anlage
ausreicht.

Aus Sicht der Forderung ist hierzu anzumerken, dass Anlagen nur dann geférdert werden kénnen, wenn
eine wasserrechtliche Bewilligung zumindest fir den Zeitraum der zu erwartenden Lebensdauer der Anlage
(mindestens 15 Jahre) vorliegt. Eine Forderungszusage wahrend dieses kurzen befristeten Zeitraumes ist
somit nicht mdglich. Es besteht allerdings die Mdglichkeit, einen Antrag zeitgerecht beim Land einzureichen
und diesen dann bei Vorliegen einer unbefristeten bzw. langfristigen wasserrechtlichen Bewilligung zur
Forderung bei der Kommunalkredit zu beantragen.

In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, dass Provisorien jedenfalls nicht geférdert werden
kénnen.

3.2 Kosten-und Leistungsrechnung

Mit Novellierung der FRL 1999 i.d.F. 2001 ist die Flhrung einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) zur
Gewahrung einer Férderung seitens des Férderungsnehmers verpflichtend vorgesehen. Diese ist gemalR § 4
(1) 10 vom Foérderungsnehmer spatestens zum Zeitpunkt der Kollaudierung vorzulegen. Im Zuge der
Endabrechnung sind dabei die im Foérderungsansuchen unter Punkt 4 einzutragenden Kostendaten pro
beteiligter Gemeinde auf Basis dieser Kosten- und Leistungsrechnung zu aktualisieren bzw. richtigzustellen.

Fur alle ab dem 01.09.2006 beim Amt der Landesregierung eingereichten Endabrechnungsunterlagen ist die
Vorlage des Formblattes zur Kosten- und Leistungsrechnung (Betriebsabrechnungsbogen) auch an die
Kommunalkredit Public Consulting verpflichtend.

Der Umfang der KLR ist von der jeweiligen Ver- bzw. Entsorgungseinheit festzulegen und wird in
Abhéngigkeit von der Grof3e der Einheit unterschiedliche Anforderungen enthalten. Dabei ist jedenfalls die
KLR derart zu gestalten, dass die aktuellen Grundlagen fur unternehmerische Entscheidungen in den
Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbetrieben zahlenmafiig erfasst werden. Es sind jedenfalls
nicht lediglich diejenigen Kosten anzufiihren, die dem aktuellen Bauabschnitt entsprechen, sondern alle dem
Forderwerber (Gemeinde oder Genossenschaft) aufgrund der Wasserversorgung bzw. Abwasserentsorgung
entstehenden Kosten.

Als Leitlinie und Grundlage fir den Aufbau bzw. fiir den Umfang einer KLR dient der vom Osterreichischen
Gemeindebund  herausgegebene Leitfaden zur Kosten- und Leistungsrechnung in  der
Siedlungswasserwirtschaft, der als Sonderheft der Schriftenreihe RFG 2/2005 erschienen ist und auch auf
der Homepage der Kommunalkredit Public Consulting als Download zu Verfiigung steht.

3.3 Malnahmen aufgrund eines Notstandes

MafRnahmen aufgrund eines Notstandes sind solche, die geeignet sind, einen Notstand binnen sehr kurzer
Zeit zu beseitigen (zB Verlegung voriibergehende oberirdische Notwasserleitung). Nicht gemeint sind
MalRnahmen, fir deren Umsetzung mehrere Wochen oder Monate benétigt werden, die idR geplant sein
missen. In diesen Fallen kann auch das Foérderungsansuchen gestellt werden. Jedenfalls muss das
Forderansuchen umgehend nach der gesetzten Notstandsmafinahme vor Umsetzung der Dauerlésung
eingereicht werden (keine Vorleistung mehr).
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Das Trockenfallen von Brunnen aufgrund von Grundwasserspiegelabsenkungen ist in der Regel nicht als
Notstand zu qualifizieren, da diese Absenkung in der Regel langerfristig ablauft und nicht "von heute auf
morgen".

3.4 Planungswettbewerb
Siehe: § 4 Abs. 1 Z 2a bzw. § 13 Abs. 10

Fur die erstmalige Errichtung (Neubau) einer Kléaranlage > 2.000 EWy, ist jedenfalls ein Planungswettbewerb
(Realisierungswettbewerb gem. § 26 Abs. 3 BVergG 2006; siehe auch 88 153 bis 155 BVergG 2006)
durchzufihren. Sofern eine bestehende Klaranlage aufgelassen wird und an einem anderen Standort wieder
errichtet wird (sofern > 2.000 EWyy), ist ebenfalls ein Planungswettbewerb durchzufihren.

Fir eine bestehende Klaranlage

. > 2000 EWg, die gemaR § 2 Abs. 17 Z1 angepasst wird,
. die gemaR § 2 Abs. 17 Z1 angepasst und erweitert (Endausbau > 2000 EWg) werden muss,
. die auf einen Endausbau > 2000 EWg, zu erweitern ist,

kann ein Planungswettbewerb gemar § 4 Abs. 1 Z 2a jedenfalls dann entfallen, wenn die dafiir geschatzten
Investitionskosten exkl. Nebenkosten kleiner EUR 3,0 Mio. betragen (Aufwand zur Durchfiihrung des
Planungswettbewerbs in Relation zum zu erwartenden Nutzen wirtschaftlich nicht vertretbar). Darliber
hinaus kann die Durchfiihrung eines Planungswettbewerbs bei geschéatzten Investitionskosten exkl.
Nebenkosten groRer gleich EUR 3,0 Mio. dann entfallen, wenn rechtzeitig vor Ausschreibung bzw.
Beauftragung der Planungsleistungen die schriftliche Zustimmung der Abwicklungsstelle (KPC) auf Basis
einer detaillierten Darstellung der erforderlichen MalRnahmen mit nachvollziehbarer Begrindung fir den
Entfall eines Planungswettbewerbs sowie einer Kostenschétzung schriftlich eingeholt wird. Dabei ist zu
beachten, dass die Anpassung und/oder Erweiterung der Klaranlage als Ganzes zu betrachten ist, und nicht
etwa in Bauabschnitte (z. B. Wasserlinie getrennt von Schlammlinie) unterteilt, selbst wenn der tatsachliche
Ausbau dann in Teilschritten erfolgt.

Die Argumentation, dass nur eine technische Ldsung als sinnvoll eingestuft wird, ist kein Grund fur den
Entfall eines Planungswettbewerbes.

Konseguenz bei Nichteinhaltung:
Die Nichteinhaltung dieser allgemeinen Foérderungsvoraussetzung fiihrt zum Verlust der gesamten
Forderung des/der entsprechenden Bauabschnitte(s) der Klaranlage.

Forderfahigkeit von Planungswettbewerben:
Alle dem Auslober entstehenden Kosten (Wettbewerbsberater, Erstellung Wettbewerbsordnung,
Preisgericht, Preisgelder etc.) sind unter Bertcksichtigung der Maximalsatze der HOB-I und der WOI der
Bundeskammer der Arch. & Ing. férderfahig.

Ubergangsbestimmungen:
siehe Pkt. 9.1
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4 FORDERUNGSWERBER (8§ 5)
4.1 Physische oder juristische Personen fur den Eigenbedarf

Physische oder juristische (gemeint sind in diesem Zusammenhang juristische Personen des Privatrechts)
Personen, die im eigenen Namen und auf eigene Rechnung siedlungswasserbauliche Anlagen fiir den
Eigenbedarf errichten, kénnen alleine um Férderung ansuchen.

a) Erfullen die zu ver- bzw. entsorgenden Objekte die Einzelanlagenbedingungen gemanR § 2 Abs. 9
der FRL, so kénnen die Anlagen ausschlieRlich mit der entsprechenden Einzelanlagenférderung
gefordert werden.

b) Sind die Einzelanlagenbedingungen nicht erfillt (z.B. Kanalanschluss bei Anlagen bis 50 EW ist
volkswirtschaftlich giinstigste Variante), kann um Férderung gemaf § 8 Abs. 1 und 2 angesucht
werden (bei Wasserversorgungsanlagen 15%  zuzlglich allfalliger Pauschalen, bei
Abwasserentsorgung 8 % Sockelférderung zuziglich allfalliger Pauschalen). Die Zustimmung der
Gemeinde ist (wie bei Bauvorhaben einer Genossenschaft) einzuholen (siehe dazu auch Pkt. 1.5).

Eine Forderung gem. Pkt. b) ist nur dann mdéglich, wenn die gesamte Leitungslange vom Anschlusspunkt an
das offentliche Netz bis zum Objekt bzw. bis zu den Objekten mehr als 100 m Lange (inkl. gesamte
Hausanschlusslangen) betragt.

Die férderfahigen Leitungslangen sind unter Beachtung der Regelung fiir Inneninstallation zu ermitteln (siehe
Pkt. 1.4). Eigenleistungen kénnen in den férderfahigen Gesamtkosten nicht berticksichtigt werden.

Auszahlung und Férderungsabwicklung erfolgt bei den unter Pkt. b) angefuhrten Fallen gleichartig wie auch
schon bisher bei den Einzelanlagen-Pauschalférderungen (Auszahlung als einmaliger Investitionszuschuss
nach Endabrechnung, Vorlage bei der KPC erst nach Kollaudierung in Form eines Sammelverzeichnisses,
kurze Kollaudierungsniederschrift, kurzer Forderungsvertrag). Wollen mehrere physische Personen (z. B.
zwei Nachbarn) gemeinsam um Férderung ansuchen, missen beide den Férderungsvertrag unterschreiben
bzw. eine privatrechtliche Vereinbarung treffen. Eine Kosten- und Leistungsrechnung muss von
Forderwerbern nach Pkt. a) und b) nicht geftihrt werden.
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5 VARIANTENUNTERSUCHUNG (8 6)

Forderungsmittel nach dem UFG 1993 sind Uber den Finanzausgleich dotierte Mittel (Steuern), die nach
dem offentlichen Haushaltsgrundsatz der ZweckmaRigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu vergeben
sind. Um die Einhaltung dieses Grundsatzes nachzuweisen, hat der Férderungswerber in der Regel im
Bereich des geforderten Siedlungswasserbaus eine Variantenuntersuchung gemafl den Technischen
Richtlinien (TRL) 2006 - vor der Beantragung eines Projekts bei der Wasserrechtsbehdrde - durchzufuhren.

Geférdert werden kann die 6kologisch vertragliche Variante (entspricht in der Regel der wasserrechtlich
bewilligungsfahigen Variante), die volkswirtschaftlich die gunstigsten Kosten (Investitions-, Reinvestitions-,
Betriebskosten) aufweist. Fir ein wasserwirtschaftlich sinnvoll abzugrenzendes Gebiet (grol3raumig oder
auch kleinraumig) sind die zur Lésung einer wasserwirtschaftlichen Problemstellung notwendigen Anlagen
hinsichtlich ihres Umfanges und damit der Kosten flir verschiedene Varianten darzustellen.

Um zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfallende Zahlungsstrome vergleichen zu kénnen, missen diese auf
einen Bezugszeitpunkt auf- oder abgezinst werden (sog. Barwertmethode nach den LAWA-Richtlinien 2005).
Die Variante mit dem geringsten Projektkostenbarwert ist die volkswirtschaftlich gunstigste.

Sollte aus (gewasser)dkologischen Griinden die volkswirtschaftlich gilinstigste Variante nicht umsetzbar sein,
so ist dies eingehend zu begriinden und durch ein diesbezlgliches Schreiben der zustandigen Behoérde
(Amtsachverstandige) zu belegen.

Eine Variantenuntersuchung kann unter Angabe einer genauen Begriindung entfallen, wenn es tatsachlich
keine anderen sinnvollen (technischen) Varianten gibt. Hinweise im F&rderungsansuchen, dass ein
generelles Projekt aus z.B. 1992 die Bestvariante bereits festgelegt hat, und daher die
Variantenuntersuchung gemafn TRL 2006 entfallen kann, kdnnen nur akzeptiert werden, wenn es dabei um
eine Variantenuntersuchung (z. B. nach LAWA) handelt, deren Ansatze aktuell sind (Nachweis erforderlich).
Variantenuntersuchungen sind hinsichtlich ihrer Aktualitdt bauabschnittsweise zu Uberprifen, wobei
zwischenzeitlich neu errichtete Anlagen selbstverstandlich zu beriicksichtigen sind.

Damit ein vorhandenes Abwasserrahmenkonzept o0.4. als Nachweis fir die volkswirtschaftliche
Zweckmaliigkeit einer beantragten MalRnahme gewertet werden kann, sind in den Technischen Bericht (oder
als Ergédnzung dazu) des aktuellen Ansuchens folgende Punkte aufzunehmen:

e Auflistung der fiir die aktuell beantragte Malinahme (Bauabschnitt) relevanten lokalen und regionalen
Variantenuntersuchungen, die bisher bereits durchgefuhrt wurden, unter Angabe von: Datum der
Variantenuntersuchung, Autor, Angabe der untersuchten (Einzugs-)Bereiche lokal/regional,
Beschreibung der wesentlichen Annahmen (Kostenansatze, EW, Zinssatze, Betrachtungszeitraum
etc.), Ergebnisse;

) Nachvollziehbare Begrindung, warum die aufgrund friherer Variantenuntersuchungen ermittelte
Entsorgungslosung unter Berlicksichtigung der zwischenzeitlich errichteten Anlagenteile nach wie vor
die volkswirtschaftlich gunstigste ist (z. B. aufgrund der Kosten- und Siedlungsentwicklung etc.);

Mit dem Foérderungsansuchen ist jedenfalls eine aktuelle Variantenuntersuchung fir Teilbereiche des
Einzugsgebietes, in denen die urspriingliche Variantenuntersuchung aufgrund geanderter Randbedingungen
keine Giiltigkeit mehr hat, vorzulegen.

In den TRL 2006 wird auch verlangt, dass die Endbelastung fur den Gebiihrenzahler aufgrund der geplanten
Investition ermittelt wird. Eine betriebswirtschaftliche Untersuchung bertcksichtigt zusatzlich den Aspekt der
Kostentragung bei gemeinsamen Anlagenteilen (wer tragt in welchem AusmaR die Kosten, Ansatz
zuséatzlicher Kosten wie Einleitungsgebiihren) und bertcksichtigt die Finanzierung der Anlagen (Eigenmittel,
Fremdmittel, Férderungen). Wichtig ist, dass der Vorteil der volkswirtschaftlich besten Varianten auf die
Kostentrager dem jeweiligen Nutzen entsprechend aufgeteilt wird, damit sich fur die einzelnen Kostentrager
auch betriebswirtschaftlich die glinstigste Variante ergibt.
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Besondere Aspekte bei der Variantenberechnung:

Bei der Nutzung von bestehenden Anlagen (z.B. Einleitung in bestehende Klaranlagen,
Mitverwendung von Pumpwerken) sind als zukilnftige Kosten zumindest die anteiligen
Reinvestitionskosten dieser Anlagen und die anteiligen Betriebskosten (i.d.R. entsprechend dem EW-
Verhaltnis) zu ermitteln.

Fir den Fall der AuRerbetriebnahme von bestehenden Anlagenteilen ist deren Restwert (mittels
linearer Abschreibung) zu ermitteln und in der volkswirtschaftlichen Betrachtung soweit erforderlich als
Kostenfaktor zu berlicksichtigen.

Die Variantenuntersuchung setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:

Bericht zur Variantenuntersuchung (nachvollziehbare Dokumentation der Variantenuntersuchung;
insh. Beschreibung der Varianten, Kostenansétze, etc.)

Graphische Darstellung samtlicher Varianten (Lageplane)

Vollstandige Berechnung
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6 FORDERUNGSANSUCHEN UND UNTERLAGEN (§87)
6.1 Mischung Spitzen- und Sockelférderung

Eine gemeinsame Beantragung von Anlagenteilen mit unterschiedlichem Férdersatz erfordert die Ermittlung
eines Mischfordersatzes (= Uber die Kostenanteile gewichteter Férdersatz). Es ist jedenfalls eine getrennte
Abrechnung von Anlagenteilen unterschiedlicher Forderintensitat sicherzustellen, damit das exakte
Forderungsausmalf im Zuge der Endabrechnung bestimmt und von der Férderstelle nachvollzogen werden
kann.

6.2 Plananforderungen

Jedes Forderansuchen muss einen Lageplan (Abgrenzungslageplan zum Katalog) enthalten, in dem die im
Katalog ausgewiesenen Anlagenteile nachvollziehbar im geeigneten Malstab dargestellt sind. For
Einzelbauwerke (Klaranlage, Regenlberlaufbecken, groRere Pumpwerke, Hochbehalter,
Aufbereitungsanlagen etc.) ist Uberdies ein eigener Bauwerksplan in geeignetem Malstab vorzulegen.
Langen-, Regelquerschnitte u. &. sind fiir eine forderungstechnische Beurteilung der konkreten MaRnahmen
eines Bauabschnittes im allgemeinen nicht erforderlich.

Im Falle der Spitzenférderung (beantragter Fordersatz > 8 %) ist auch ein Ubersichtslageplan vorzulegen,
wobei zwei Félle zu unterscheiden sind:

a) Erstantrag einer Gemeinde

Die Darstellung des Entsorgungsbereiches, umrahmt durch die ,Gelbe Linie* auf Basis des zum 1.4.1993
gultigen Flachenwidmungsplanes, sollte im Ubersichtslageplan (Darstellung bereits errichteter Anlagenteile,
des aktuellen Bauabschnittes und der zukiinftigen Bauabschnitte) erfolgen. Die Erstellung und Vorlage eines
gesonderten Gelben Linien Planes kann damit entfallen.

b) Folgeantrag einer Gemeinde

Wenn sich die Bauabschnitte bzgl. ihres Umfanges, Bezeichnung etc. gegeniiber der Ausweisung im bereits
vorgelegten Ubersichtslageplan nicht geandert haben, ist im Falle eines Folgeantrages einer Gemeinde
lediglich die Vorlage eines entsprechenden Lageplanes (Abgrenzungslageplan zum Katalog) erforderlich.
Ansonsten ist zusatzlich ein aktualisierter Ubersichtslageplan (Bestand, aktueller Bauabschnitt, zukinftige
Bauabschnitte inkl. Eintragung der Gelben Linien) im geeigneten MaR3stab vorzulegen.

Eine Uberprifung, ob alle beantragten Anlagenteile gemaR Katalog innerhalb der Gelben Linie (6ffentlicher
Entsorgungsbereich) liegen, muss jedenfalls mit den vorgelegten Unterlagen méglich sein.
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6.3 Unterlagen bei Adaptierungen der Gelben Linie gemal § 2 Abs. 12 Z 5 bis 7

. neuer Gelbe Linien-Plan mit eindeutiger Kennzeichnung der Anderung zum urspringlichen Plan
(Kennzeichnung der Flachen/Objekte, die herausgenommen oder getauscht wurden)

) neues Beiblatt zur Gelben Linie

e  bei Flachentausch: Darstellung der Gefahrenzonen, HW-Abflussraume, Schutzgebieten & Natura 2000-
Gebiete

° zugrundeliegende Variantenuntersuchung

. aktualisierte Foérdersatzermittlung (Berechnungsanteile & Kosten neu)

6.4  Aktualisierung von Antragsdaten

Wegen der zeitlichen Verzégerung zwischen Antragstellung, Dringlichkeitsreihung des Antrages durch das
Amt der Landesregierung und Zusicherung kdnnen sich aufgrund des zwischenzeitlichen Projektfortschrittes
grébere Veranderungen in der Kosten- und Terminsituation ergeben.

Die Forderungsabwicklung nach der Zusicherung eines Antrages verlauft jedoch fiir Férderungsgeber wie -
nehmer umso einfacher und effizienter, je genauer die Antragsdaten den tatsdchlichen Gegebenheiten
entsprechen. Daher kommt der Aktualisierung von Termin- und Kostendaten unmittelbar vor der
Zusicherung eine wesentliche Bedeutung zu:

6.4.1 Baubeginn und Funktionsfahigkeit

Der Zuschussplan und somit die Auszahlung der Forderungsmittel basieren auf dem Datum der geplanten
Funktionsfahigkeit. Da eine Fristerstreckung der Funktionsfahigkeit nach Zusicherung nicht mehr maglich ist,
kann es im Falle eines (gegeniber dem Baubeginn des Antrages) verspéteten Baubeginns oder von
Bauverzogerungen zum Ruhen der Foérderung kommen. Eine Aktualisierung von Baubeginn und
Funktionsfahigkeit ist vor Zusicherung jederzeit moglich.

6.4.2 Wesentliche Kostenerh6hung

Bei der rechtzeitigen Bekanntgabe einer wesentlichen Kostenerhéhung (z. B. basierend auf den
Ausschreibungsergebnissen) kann schon der entsprechend htéhere Férderungsbetrag zugesichert und in
den Auszahlungen beriicksichtigt werden.

Hierfir ~sind der Kommunalkredit das aktualisierte  Ansuchenformblatt inkl.  Technischem
Datenerfassungsblatt und ein aktualisierter Katalog der Anlagenteile mit allen erforderlichen Fertigungen im
Weg des Amtes der Landesregierung vorzulegen. Alle weiteren Korrekturen im Férderungsantrag werden
von der Kommunalkredit vorgenommen.

6.4.3 Wesentliche Kostenreduktion

Bei der rechtzeitigen Bekanntgabe einer wesentlichen Kostenreduktion werden Forderungsmittel nicht
zusatzlich blockiert und stehen sofort fur weitere Bauvorhaben zur Verfligung.

Hierfr sind der Kommunalkredit (und dem Amt der Landesregierung) lediglich die reduzierten Kosten
gegliedert nach Leistungsgruppen schriftich bekannt zu geben. Die erforderlichen Korrekturen im
Forderungsantrag werden der Einfachheit halber von der Kommunalkredit vorgenommen.
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7 AUSMAR DER FORDERUNG (8§ 8)
7.1 Pauschalen bei Umstellung Misch- auf Trennsystem (ABA), Austausch von Kanélen

Wird der vor 1.4.1973 errichtete Mischwasserkanal (MWK) als Regenwasserkanal (RWK) im Zuge eines
Umbaues eines Mischwassersystems auf ein Trennsystem weiterverwendet und der Schmutzwasserkanal
(SWK) neu errichtet, so setzt sich die Foérderung fir den SWK aus Foérdersatz und Pauschale zusammen.
Sofern der vor 1.4.1973 errichtete MWK saniert werden muss, kann dieser im Ausmafd des Fordersatzes
gefordert werden (fir Sanierungen existiert kein Pauschalsatz gemaR Férderungsrichtlinien). Sanierungen
am nach dem 1.4.1973 errichteten MWK sind generell nicht férderfahig.

Bei Verwendung des MWK als SWK und Neuerrichtung des RWK gilt zuvor Erwéahntes analog.

Wenn der MWK nicht mehr verwendet werden kann und damit SWK sowie RWK neu zu errichten sind, dann
kann der SWK im AusmaR des Foérdersatzes plus der entsprechenden Pauschale geftrdert werden,
wahrend der neu zu errichtende RWK als Sanierung des MWK gilt (sofern dieser vor 1.4.1973 errichtet
wurde) und damit nur im Ausmall des Fordersatzes forderfahig ist. Sollte der RWK aufgrund des
hydraulischen Erfordernisses (aus dem Titel kommunale Siedlungswasserwirtschaft) nachweislich eine
groRere Dimension erfordern, dann kann auch der RWK zusétzlich mit einer Pauschalférderung versehen
werden (RWK gilt dann als Errichtung — vgl. Begriffsdefinitionen)

7.2 Pauschale bei Doppelleitungssystemen

Bei Doppellleitungen kann die Pauschale nur einmal gewahrt werden, wenn beide Leitungen ein und
derselben Funktion dienen (z. B. zwei Abwasserdruckleitungen nebeneinander verlegt mit geringerem
Durchmesser anstatt einer starkeren Leitung). Im Ausnahmefall (z.B. stark schwankender Abwasseranfall
bei Pumpleitungen) kann bei zweifelsfreier technischer Begriindung auch die Pauschalférderung fur parallel
verlaufende  Leitungen  derselben  Funktion anerkannt  werden  (Einzelfallentscheidung!).
Grundvoraussetzung fir die Férderung des Doppelleitungssystems ist der Nachweis der volkswirtschaftlich
besten Lésung.

7.3 Pauschale fur Regenwasserkanal mit nicht forderfahigem Anteil

Wenn durch die Einleitung von nicht dem Titel ,kommunale Siedlungswasserwirtschaft* entsprechenden
Wassern (z. B. Oberflachenabfluss aus AuReneinzugsgebieten) in einen Regenwasserkanal eine
DimensionsvergréRerung bedingt ist (d. h. RW-Kanal ist nur z. T. forderfahig), ist auch nur der Pauschalwert
zuzusprechen, der dem Durchmesser entsprache, der fur die Abfuhr lediglich der Wasser aus dem Titel
kommunale Siedlungswasserwirtschaft erforderlich ware.

7.4 Kostenteilung bei mehreren Leitungstragern

Sollten im Zuge einer Baudurchfilhrung mehrere Leitungstrager betroffen sein, so gilt folgende generelle

Vorgangsweise:

. Synergieeffekt muss gegeben sein, sonst entspricht die Vorgangsweise nicht der Bestvariante

o Der Kostenaufteilungsschliissel erfolgt in jenem Verhdaltnis, welches den Herstellungskosten bei
separater Baudurchfiihrung entspricht

. Kosten von Dritten sind nicht férderungsfahig

7.5 Pauschalanteil bei Abwasserreinigungsanlagen

Der Pauschalanteil bezieht sich lediglich auf die Kapazitatsausweitung der Abwasserreinigung (mechanisch-
biologische Stufe). Als Beurteilungsbasis sind der geltende und der zukiinftige Wasserrechtsbescheid
betreffend der biologischen Stufe (EWso) heranzuziehen und nicht etwa eine Uberrechnung der theoretisch
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vorhandenen Kapazitat der vorhandenen Anlage hinsichtlich der Einhaltung der 1.AEV. Wird die Kapazitat
einer Abwasserreinigungsanlage A lediglich um die Einwohnerwerte einer anderen, stillgelegten ARA B
erweitert, deren Abwéasser nun in der gemeinsamen ARA A gereinigt werden, so wird fir den Ausbau der
ARA A kein Pauschalanteil gewéhrt.

Die Errichtung/Erweiterung der Schlammlinie ist keine Basis zur Ausweisung eines Pauschalanteiles. Sollte
daher lediglich die Schlammlinie kapazitatsmaRig erweitert werden, aber nicht die Biologie der Wasserlinie,
so ist kein Pauschalanteil zuzurechnen.

7.6 Erhdhung der Pauschalsatze gemaR 8 8 Abs. 1 Z4a und 4b

Hintergrund:
Hintergrund zur Gewahrung einer zuséatzlichen Laufmeterpauschale fiir neuerrichtete Kanéle bzw.

Wasserleitungen ist die Schaffung eines Anreizsystems zur Forcierung einer gesamtwirtschaftlich effizienten
Einbautenkoordination (Mehrfachnutzung der Kunette durch gleichzeitige Verlegung von Kanal,
Wasserleitung, Gas, Strom, Telekommunikation etc.). Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass es sich
lediglich um eine Erhdéhung des Foérderungsausmalfies handelt, die Mehrkosten fir eine allféllige
Mitverlegung von anderen Einbauten sind weiterhin nicht forderungsfahig. Die Gewahrung der
Pauschalséatze erfolgt jedoch unabhangig von einer tatséchlichen Mitverlegung anderer Leitungen, da sich
die Verpflichtung lediglich auf das Nichtzulassen weiterer Einbauten innerhalb von finf Jahren nach
Fertigstellung des Bauabschnittes bezieht.

Definitionen/Spezifizierungen:

"...pro errichtetem forderféhigen Laufmeter...":

Die Pauschalsatzerhéhung betrifft alle im betreffenden Bauabschnitt eingereichten, férderfahigen Kanéle
(inkl. Hausanschlusskanale) bzw. Wasserleitungen unabhéngig vom Ort der Verlegung (StraRe, Grunland
etc.)

"...im Forderungsvertrag verpflichtet...":

Die Verpflichtung stellt einen eigenen Punkt in den allgemeinen Vertragsbedingungen dar. Die Verpflichtung
betrifft sAmtliche befestigte, 6ffentliche Flachen, in denen Leitungen des betreffenden Bauabschnittes verlegt
wurden. Eine "Teilverpflichtung”, z.B. fir nur die Halfte der betroffenen Strédnge in befestigten Stral3en ist
daher nicht mdoglich. Die Verpflichtung besteht naturgemafR nur fur Flachen, die im Einflussbereich des
verpflichteten Forderungsnehmers stehen (z.B. besteht die Verpflichtung fir eine Gemeinde nur fir
Gemeindestral3en und nicht fur Bundes- und Landesstral3en).

"...nach endgultiger Fertigstellung...":
Entspricht dem Datum der Fertigstellung des Bauabschnittes gemaR Kollaudierungsniederschrift.

"...befestigte Flachen, in denen die Trasse verlauft...":

Unter Befestigung ist eine staubfreie Ausfihrung (z.B. Beton, Asphalt, Pflasterung) zu verstehen. Die
Verpflichtung erstreckt sich neben der eigentlichen Stral3enflache jedoch auch auf das Bankett (und zwar
unabhéngig von dessen baulicher Ausfiihrung), sowie auf befestigte Parkstreifen, Gehsteige etc. Verlauft die
Trasse Uber einen groReren befestigten Platz, bezieht sich die Verpflichtung nur auf ein "fiktives
Stralenband" entlang der Trasse.

"...keine weiteren Einbauten...":
Darunter sind alle Einbauten zu subsummieren, die die Befestigung der 6ffentlichen Flachen zerstoren.

Ansuchen um die Pauschalen:

Das Ansuchen um Gewahrung der Pauschalsétze erfolgt durch einfaches Anklicken des entsprechenden
Feldes am Ansuchenformblatt der KPC. Die Verpflichtung zur Einhaltung der betreffenden Voraussetzungen
erfolgt durch die Vertragsannahme (eigener Punkt in den allgemeinen Vertragsbedingungen). Eine
endgultige Bestatigung des Ansuchens erfolgt seitens des Forderungswerbers im Zuge der Endabrechnung
erneut durch Anklicken des entsprechenden Feldes am Formblatt zur Endabrechnung. Im Rahmen der
Endabrechnung des betreffenden Bauabschnittes ist somit auch eine Ricknahme des zum Zeitpunkt der
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Forderungszusage erfolgten Ansuchens um Gewdahrung der Pauschalsatze mdglich (wenn z.B. durch
geanderte Rahmenbedingungen ersichtlich ist, dass die Verpflichtung nicht eingehalten werden kann) und
wird im endgultigen Férderungsausmal entsprechend beriicksichtigt.

Rickforderung der Pauschalférderung:

Die den Einbautenverzicht betreffende Pauschalférderung ist vom Fodrderungswerber verzinst
zurlickzuzahlen, wenn die vertragliche Verpflichtung nicht eingehalten wird. Von dieser Rickforderung ist die
gesamte Erhohung der Pauschalférderung betroffen, unabhéngig vom Ausmafd der Nichteinhaltung der
Verpflichtung (also z.B. unabhéngig von der erneut aufgegrabenen Stral3en-/Trassenlénge).

7.7 Spitzenforderung nach Ablauf des Betrachtungszeitraumes

Auf Basis der FRL-Novelle 2010 kénnen nach Auslaufen des Betrachtungszeitraumes nach dem 31.12.2009
jene Abwasserentsorgungs- oder Schlammbehandlungsanlagen, deren Realisierung innerhalb des
Betrachtungszeitraumes geplant war und deren férderbare Investitionskosten in die Fordersatzberechnung
der letzten vor Inkrafttreten der Novelle 2010 zugesagten Spitzenforderung Eingang gefunden haben, bis
Ende 2015 oder bis spéatestens 3 Jahre nach Ablauf des Betrachtungszeitraumes mit einer Spitzenforderung
auf Basis aktueller Daten zuziglich einer allfélligen Pauschale geférdert werden.

Die noch nicht errichteten Anlagenteile missen in einem vor dem 01.07.2010 zugesicherten Antrag mit
Spitzenfoérderung (bzw. in der Gesamtkostenermittiung) bereits enthalten gewesen sein. Der
Betrachtungszeitraum selbst bleibt unveréndert. Die Fordersatzermittiung wird zum gegebenen Zeitpunkt
(Einreichung) aktualisiert, d.h. Indexanderungen, aktuelle Berechnungsanteile und zwischenzeitlich
endabgerechnete Kosten sind zu bertcksichtigen. Neue, in der urspringlichen Fordersatzermittlung (vor
01.07.2010) nicht enthaltene Bauabschnitte bzw. Anlagenteile dirfen nicht in die Fdrdersatzermittlung
aufgenommen werden.

Alle Gemeinden mit einem Betrachtungszeitraumende 2010 oder spater kénnen diese Regelung nutzen. Es
bedarf keiner eigenen Anmeldung. Fir die von der Regelung betroffenen Anlagenteile ist zum gegebenen
Zeitpunkt ein eigenes Forderungsansuchen zu stellen.

Die Bestimmungen der Novelle treten rickwirkend mit 01.07.2010 in Kraft und gelten fur alle Bauabschnitte
mit einer Zusicherung ab der 56. Kommissionssitzung (November 2010). In Aushahmeféllen, wenn ein
laufender Bauabschnitt aufgrund von Verzégerungen bei der Umsetzung Uber den Betrachtungszeitraum
hinaus laufen wirde, kénnte die neue Bestimmung insofern genutzt werden, als der laufende Bauabschnitt
mit Ende des Betrachtungszeitraums vorzeitig beendet und endabgerechnet wird. Die verbleibenden, noch
zu errichtenden Anlagenteile kénnten in diesem Fall in einem neuen Férderungsantrag eingereicht werden.
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8 FORDERUNGSVERTRAG, ABRECHNUNG UND KONTROLLE (8§ 10)
8.1 Bauumfangsénderungen

Grundsatzlich sind gemald den allgemeinen Vertragsbedingungen des Forderungsvertrages vom
Forderungsnehmer der Kommunalkredit alle wesentlichen (= nicht geringfiigigen) Anderungen der geplanten
MaRnahmen im Zuge der Ausfiihrung bekanntzugeben. Neben wesentlichen Bauumfangsanderungen (sh.
unten) sind das jedenfalls auch wesentliche Kostenerh6hungen > 15 % unabhangig der Ursache (wie z.B.
hdheres Ausschreibungsergebnis, unerwartete Erschwernisse, zuséatzliche Bauumfang u.a.m.).

Fur die Anerkennung der Forderungsfahigkeit einer geringfligigen Bauumfangsanderung muss seitens des
Forderungsnehmers vor Inangriffnahme der MaRnahme beztiglich der Geringfligigkeit das Einvernehmen mit
dem Amt der Landesregierung hergestellt werden (Zustimmungserklarung). Die Kommunalkredit ist in der
Kollaudierungsniederschrift Giber diese Zustimmung zu informieren.

Als geringfligig sind beispielsweise folgende Abweichungen zu verstehen:

o kurze Strangverlangerungen zur Ermdoglichung des Anschlusses einiger nach Eingang des
Forderungsansuchens beim Land neu errichteter Objekte

e vom Projekt wasserbautechnisch  unwesentlich  abweichende  Trassenfilhrungen  oder
Bauwerkssituierungen

Wesentliche Bauumfangsanderungen stellen jedenfalls dar:

. zusatzlicher Bauumfang mit eigener wasserrechtlicher Bewilligung

e  zusatzlicher Bauumfang besitzt keinen o&rtlichen oder funktionalen Zusammenhang mit dem
zugesicherten Bauumfang (zusatzliches Projekt)

. zusétzlicher Bauumfang verursacht wesentliche Kosten (> 15 %)

Wesentliche Bauumfangsanderungen bedurfen im Regelfall einer Neueinreichung (Vorlage eines eigenen
Forderungsansuchens im Wege der Landesregierung vor Inangriffnahme der Ma3nahmen).

8.2 Getrennte Vergabe von KontrollmaBnahmen

Nach den seit November 2002 geltenden "Allgemeinen Vertragsbedingungen” zum Forderungsvertrag ist der
Forderungsnehmer gemafRl Punkt 4 verpflichtet, ,KontrollmaRnahmen wie z.B. Dichtheitskontrollen von
Kanalen, Wasserleitungen, Schachten, Becken, usw. getrennt vom Bauauftrag bzw. Errichtungsauftrag an
einen unabhdngigen Auftragnehmer zu vergeben* (Anmerkung: auch TV-Befahrungen sind als
KontrollmaRnahmen anzusehen und folglich ebenfalls getrennt zu vergeben).

Die geforderte Unabhéngigkeit kann nur gewdhrleistet sein, wenn der Prufer mit dem Errichter der zu
Uberprifenden Leistung in keinem irgendwie gearteten Vertrags- oder Abhangigkeitsverhéltnis steht. Der
0. a. Vertragsbedingung ist daher nur dann gentige getan, wenn der Bauherr bzw. der Férdernehmer diese
Kontrolltatigkeiten getrennt, d.h. nicht im Zusammenhang mit anderen Leistungen, ausschreibt und vergibt.
Die Beauftragung hat somit durch den Fordernehmer direkt, und nicht im Rahmen des Bauauftrages durch
den Errichter, zu erfolgen.
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9 INKRAFTTRETEN UND UBERGANGSBESTIMMUNGEN (8§ 13)
9.1 Ubergangsbestimmung Planungswettbewerb

Sofern rechtskraftige Vertrage mit einem Projektanten vor dem 01.11.2001 abgeschlossen wurden, aus
denen die vertragliche Beauftragung der Planung der konkreten MalRBhahme an der Klaranlage eindeutig
hervorgeht, kann die Ubergangsbestimmung angewendet werden. Zu beachten ist jedoch, dass sich die
Vertragsgrundlagen (Projekt- bzw. Leistungsumfang) nach dem 01.11.2001 nicht wesentlich gedndert haben
darfen.

Die Anderung des dem Vertragsinhalt zugrundeliegenden Projekts um > 25 % der DimensionierungsgroRRe
EWgo ist im Sinne dieser Férderungsrichtlinien jedenfalls als wesentliche Anderung auszulegen. Sofern
aufgrund von Vergabebestimmungen die Anderung der Vertragsgrundlagen als Neuauftrag zu werten ist, ist
ebenfalls ein Planungswettbewerb durchzufiihren.

Ein Planungswettbewerb kann auch dann entfallen, wenn das wasserrechtlich bewilligte Projekt einen
Ausbau der Klaranlage in mehreren Bauabschnitten vorsieht und die Planung der konkreten Mal3nahmen
daflir vor dem 01.11.2001 vertraglich beauftragt wurde.

Ein Wechsel des Projektanten nach dem 01.11.2001 zieht dann keinen Planungswettbewerb nach sich,
wenn der Wechsel nach Erlangung der wasserrechtlichen Bewilligung fur die konkrete MaRnahme erfolgt,
die MaRnahme entsprechend der wasserrechtlichen Bewilligung umgesetzt wird und die Beauftragung des
vorherigen Projektanten betreffend der Planung zur Erlangung der wasserrechtlichen Bewilligung vor dem
01.11.2001 erfolgte.

Zum Planungswettbewerb: siehe auch Pkt. 3.4.

Spezialthemen Seite 37 Version 01/2012



	0 ÄNDERUNGEN DER SPEZIALTHEMEN
	1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN (§ 2)
	1.1 Baubeginn
	1.2 Funktionsfähigkeit
	1.3 Fertigstellung
	1.4 Inneninstallation bei Abwasserableitungsanlagen
	1.5 Einzelanlagen
	1.6 Vorleistungen
	1.7 Gesamtkostenermittlung
	1.8 Berechnungsanteile

	2 GEGENSTAND DER FÖRDERUNG (§ 3)
	2.1 Sanierungskriterien
	2.1.1 Allgemeine Voraussetzungen
	2.1.2 Zusätzlich erforderliche Unterlagen bei Abwasserbeseitigungsanlagen

	2.2 Maßnahmen an Regenüberlaufbecken
	2.3 Sanierung von Bauwerken 
	2.4 Sonstige Anpassungen von ARAs
	2.5 Anschlussgebühren und Erschließungsbeiträge
	2.6 Förderfähigkeit von zusätzlichen Kontrollmaßnahmen vor Ablauf der Gewährleistungsfrist
	2.7 Straßenwiederherstellungen
	2.7.1 Straßenwiederherstellungen für Zusicherungen nach 01.01.1999
	2.7.2 Straßenwiederherstellungen für Zusicherungen vor 01.01.1999

	2.8 Maßnahmen an Steuerungsanlagen
	2.9 Ersatz von Wasserspeichern
	2.10  Anpassung von Wasseraufbereitungsanlagen an den Stand der Technik
	2.11 Maßnahmen zur Strukturverbesserung
	2.12 Maßnahmen zur Erhöhung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit
	2.13 Maßnahmen zur Ertüchtigung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Vorfluters (§ 3 Abs. 1 Z 18)
	2.14 Kreislauforientierte Abwassersysteme bei Einzelanlagen
	2.15 Digitaler Leitungskataster
	2.15.1 Sinn und Zweck von digitalen Katastern 
	2.15.2 Mindestanforderung an digitale Kataster als Förderungsvoraussetzung
	2.15.2.1 Allgemeine Voraussetzungen
	2.15.2.2 Allgemeine Mindestanforderungen für Abwasserentsorgung und Wasserversorgung
	2.15.2.3 Abwasserentsorgung
	2.15.2.4 Wasserversorgung

	2.15.3 Förderungsausmaß/Abgrenzung der Förderungsfähigkeit
	2.15.4 Förderungsabwicklung

	2.16 Einrichtungen zur Verwertung und Nutzung erneuerbarer Energien

	3 ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN (§ 4)
	3.1 Befristete wasserrechtliche Bewilligung, Provisorien
	3.2 Kosten- und Leistungsrechnung
	3.3 Maßnahmen aufgrund eines Notstandes
	3.4 Planungswettbewerb

	4 FÖRDERUNGSWERBER (§ 5)
	4.1 Physische oder juristische Personen für den Eigenbedarf

	5 VARIANTENUNTERSUCHUNG (§ 6)
	6 FÖRDERUNGSANSUCHEN UND UNTERLAGEN (§ 7)
	6.1 Mischung Spitzen- und Sockelförderung
	6.2 Plananforderungen
	6.3 Unterlagen bei Adaptierungen der Gelben Linie gemäß § 2 Abs. 12 Z 5 bis 7
	6.4 Aktualisierung von Antragsdaten
	6.4.1 Baubeginn und Funktionsfähigkeit
	6.4.2 Wesentliche Kostenerhöhung
	6.4.3 Wesentliche Kostenreduktion


	7 AUSMAß DER FÖRDERUNG (§ 8)
	7.1 Pauschalen bei Umstellung Misch- auf Trennsystem (ABA), Austausch von Kanälen
	7.2 Pauschale bei Doppelleitungssystemen
	7.3 Pauschale für Regenwasserkanal mit nicht förderfähigem Anteil
	7.4 Kostenteilung bei mehreren Leitungsträgern
	7.5 Pauschalanteil bei Abwasserreinigungsanlagen
	7.6 Erhöhung der Pauschalsätze gemäß § 8 Abs. 1 Z4a und 4b
	7.7 Spitzenförderung nach Ablauf des Betrachtungszeitraumes

	8 FÖRDERUNGSVERTRAG, ABRECHNUNG UND KONTROLLE (§ 10)
	8.1 Bauumfangsänderungen
	8.2 Getrennte Vergabe von Kontrollmaßnahmen

	9 INKRAFTTRETEN UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN (§ 13)
	9.1 Übergangsbestimmung Planungswettbewerb


